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1 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (ENTWURF FEBRUAR 2023) 

1.1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch 

1.1.1 Übersichtsplan zur Gliederung der Teilgebiete 
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1.1.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
SO (Sonstiges Sondergebiet „Hafengebiet “ nach § 11 Abs. 2 BauNVO) 
mit der Unterteilung in SO-A, SO-B und SO-C 

• Zulässig sind nur: 

• Hafengebunde, „wasseraffine“ Gewerbebetriebe, 
die nach ihrer Art auf einen Zugang bzw. Verbindung zum Wasser des Hafenbeckens 
angewiesen sind und diesen mit Blick auf die damit verbundenen Güterverkehr (ak-
tive Verladetätigkeit) fördern und auch überwiegend nutzen, 

• sowie Flächen zur Lagerung dieser Umschlaggüter, 

• hafenspezifische bauliche Anlagen (beispielsweise Kaianlage, Krananlagen), 

die die bestehenden Betriebe nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Immissions-
verhältnisse benachbarter Wohngebiete nicht in unzumutbarem Maße verschlechtern; 
unzulässig sind daher insbesondere Betriebe, die Staube in die Umgebung abgeben, 
welche sich als nicht oder nur schwer zu beseitigende Ablagerungen oder Schmutz-
schichten niederschlagen. 

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

• Hafenbezogene Handwerksbetriebe - nur im Sondergebiet SO-A und SO-B, 

soweit sie nicht einem der unzulässigen Vorhaben zuzuordnen sind. 

• Anlagen für kulturelle Zwecke - nur im Sondergebiet SO-B und SO-C; 

• Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke - nur im Sondergebiet SO-B; 

• Schank und Speisewirtschaften - nur im Sondergebiet SO-B und SO-C; 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes - nur im Sondergebiet SO-B und SO-C; 

• Gewerbliche Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien, soweit sie, ohne ei-
gene Grundfläche im Sinne der Baunutzungsverordnung, aufgesetzt auf anderweitig 
genutzten baulichen Anlagen realisiert werden - nur im Sondergebiet SO-A und 
SO-B. 

• Unzulässig sind insbesondere: 1 

• Gewerbebetriebe, die nach Art, Umfang, Bedürfnissen und Eigenschaften dem Lo-
gistik- bzw. dem Transportgewerbe zuzuordnen sind, ohne auf einen Zugang bzw. 
Verbindung zum Wasser des Hafenbeckens angewiesen zu sein,2 beispielsweise … 

• Anlagen für Spedition, Transport und Lagerhaltung, 
insbesondere Speditionsbetriebe für Sammelgut, Transportbetriebe, Kurier-, Ex-
press- und Paketdienste, Lagereigewerbe und Einrichtungen anderer Gewerbe-
betriebe zur Lagerhaltung; 

• Anlagen des Industrie- bzw. Groß- und Einzelhandels-Logistik-Gewerbes, 
insbesondere Lagereibetriebe mit und ohne Warenhandelsfunktion, Ver-
kehrs- und logistikintensive Distributionszentren von Herstellern und Handel in 
eigener Regie oder durch logistische Dienstleister, Verpacker, Kommissionierer; 

                                                      
1 Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. 
2 Siehe dazu auch die „ausnahmsweise Zulässigkeit“ solcher Anlagen i.V.m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB. 
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• Anlagen des Service-Gewerbes für Nutzfahrzeuge, 
insbesondere Betriebe für Miete, Leasing bzw. Verkauf, Reparatur, Wartung und 
Instandsetzung sowie Reinigung und Pflege der Nutzfahrzeuge, Geräte und Ein-
richtungen; 

• Anlagen des Gewerbes für Behälterdienste, 
insbesondere Betriebe für Reparatur, Wartung und Reinigung von Behältern, bei-
spielsweise Wechselbehälter, Container, Sattelauflieger; 

• Betriebe zur Lagerung und Umschlag von gefährlichen Abfällen und Siedlungsabfäl-
len, auf die das Kreislaufwirtschaftsgesetz (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen) An-
wendung findet, auch wenn sie auf einen Zugang bzw. Verbindung zum Wasser des 
Hafenbeckens angewiesen sind; 

• Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
soweit sie einem der vorgenannten Vorhaben zugeordnet oder Bestandteil einer 
der dort genannten Anlagen sind; 

• Einzelhandelsbetriebe, soweit nicht ausnahmsweise zulässig; 

• Vergnügungsstätten; 

• Bordellbetriebe; 

• Tankstellen. 

• Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB: 3 

• Gewerbebetriebe, die nach Art, Umfang, Bedürfnissen und Eigenschaften dem Lo-
gistik- bzw. dem Transportgewerbe zuzuordnen sind, ohne auf einen Zugang bzw. 
Verbindung zum Wasser des Hafenbeckens angewiesen zu sind - nur im Sonderge-
biet SO-A und SO-B, sobald eine zweite Erschließung (neben der Frankenstraße) des 
Hafengebietes hergestellt und genutzt wird. 

• Ausnahmsweise können zugelassen werden: 4 

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, soweit sie keinem der vorgenannten 
unzulässigen Vorhaben zuzuordnen sind - nur im Sondergebiet SO-A und SO-B; 

• Sonstige Gewerbebetriebe - nur im Sondergebiet SO-B; 

• Hafenbezogene Handwerksbetriebe - nur im Sondergebiet SO-C; 

• Anlagen für kirchliche und soziale Zwecke - nur im Sondergebiet SO-B; 

• Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke - nur im Sondergebiet SO-C 

• Betriebe des Einzelhandels mit nicht-innenstadtrelevanten Sortimenten gemäß 
Lahnsteiner Liste mit einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,2 - aber nicht mehr 
VK = 300 Quadratmeter; die VKZ gibt an, wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche (VK) 
je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind - 
nur im Sondergebiet SO-B und SO-C; 

                                                      
3 In Anwendung des § 31 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 
4 In Anwendung des § 31 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 
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• Betriebe des Einzelhandels mit innenstadtrelevanten Sortimenten gemäß Lahnstei-
ner Liste mit einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,4 - aber nicht mehr 
VK = 100 Quadratmeter; die VKZ gibt an, wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche (VK) 
je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind - 
nur im Sondergebiet SO-C; 

• Änderungen und Nutzungsänderungen vorhandener und baurechtliche genehmig-
ter Wohngebäude bzw. Wohnungen (gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO) - nur im Gewer-
begebiet SO-B; 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind - nur im Sondergebiet SO-A und 
SO-B; 

• Sonstige Wohnungen oberhalb des Erdgeschosses, die keine schutzbedürftigen Nut-
zungen (sogenannte „Außenwohnbereiche“) aufweisen, wenn die Einhaltung des 
Immissionsgrenzwertes gemäß 16. BImSchV von xx dB(A) (Wert wird noch ermittelt) 
zur Tageszeit nachgewiesen werden kann - nur im Sondergebiet SO-B und SO-C. 

1.1.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1.4 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

1.1.5 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

1.1.6 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

1.1.7 Mindestmaße für die Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

1.1.8 Flächen, die von Bebauung frei zu halten sind, und ihre Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

1.1.9 Öffentliche und private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, wie 
Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen 
von Fahrrädern sowie den Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

1.1.10 Führung von unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

1.1.11 Flächen für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
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1.1.12 Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

• Der im Geltungsbereich liegende „Hafendamm“ (auch „Hafenmole“ genannt) bzw. der 
Weg bis zum sog. „Hafenköpfchen“ ist im Flächennutzungsplan (siehe Abschnitt 2.4.1 
auf Seite 24) als „Grünfläche“ mit unterschiedlicher Differenzierung dargestellt. Es wird 
im Bebauungsplan eine Festsetzung als öffentliche und/oder private Grünflächen ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB angestrebt, in der bestimmte Nutzungen erlaubt bzw. als 
ausnahmsweise zulässig festgesetzt werden. 

1.1.13 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) i.V.m. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

1.1.14 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

1.1.15 Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche wie Kinderspiel-
plätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

1.1.16 Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder 
nur beschränkt verwendet werden dürfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) 

1.1.17 Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen 
baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die 
Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) 

1.1.18 Von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für be-
sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum 
Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwir-
kungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen; 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

1.2 Örtliche Bauvorschriften nach der Landesbauordnung 

1.2.1 Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

1.2.2 Äußere Gestaltung von Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

1.2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

1.2.4 Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
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1.3 Hinweise und Empfehlungen 

• Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz empfiehlt für Neubauvor-
haben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen. Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich 
die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu be-
rücksichtigen. 

• Der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Kob-
lenz, liegen in diesem Bereich bislang keine konkreten Hinweise auf archäologische 
Fundstellen vor. Allerdings stuft man den Planungsbereich aus topografischen Ge-
sichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei 
Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor 
ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen. 
Es wird daher auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§ 16-21 DSchG) 
verwiesen, wonach jegliche Eingriffe in den Untergrund mit der Direktion Landesarchä-
ologie abgestimmt werden müssen. Es wird empfohlen, den Kontakt frühzeitig, min-
destens zwei Wochen vor Beginn der Baumaßnahmen, mit der Außenstelle Koblenz, 
Niederberger Höhe 1, unter der Rufnummer 0261-66753000 herzustellen. 
 

• Die Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH weist auf die mit Schreiben vom 
24. Oktober 2022 (Seite 49) dargelegten Sachverhalte hin, die im Weiteren an dieser 
Stelle aufgenommen werden. 
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2 BEGRÜNDUNG 

2.1 Beschluss 

Der Stadtrat der Stadt Lahnstein hat in öffentlicher Sitzung am 16. Januar 2019 gemäß § 1 
Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss gefasst, ein Verfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes für den vom Rhein im Westen, der Lahn im Norden, der Bahn-
strecke im Osten und einer noch genau zu bestimmenden Linie im Süden umschlossenen 
Bereich einzuleiten. Der Bebauungsplan soll die Nummer 23 und den Namen „Hafengebiet 
Oberlahnstein“ tragen. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich im Ver-
lauf des Aufstellungsverfahrens; bereits durch den Bebauungsplan „Nr. 22 - Entlastungs-
straße“ überplante Teilflächen werden dabei ausgespart bzw. durch die Neuplanung über-
deckt. 

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Bebauungsplanes hatte der Stadtrat der Stadt 
Lahnstein bereits vor zwanzig Jahren gesehen. Unter der Nummer 23 und dem Namen „Ha-
fen“ war am 12. Juli 1993 die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich des Hafens 
beschlossen und am 22. Juli 1994 bekannt gemacht worden. Dieser sollte in Folge an den 
Bebauungsplan Nr. 22 („Entlastungsstraße“) eine neue Erschließung des Hafens in Form ei-
ner unmittelbaren Zufahrt von der Entlastungsstraße aus schaffen. Das Verfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 23 war aber angesichts der bekannten Thematik um Bau 
und Finanzierung der Entlastungsstraße nicht weitergeführt worden. 

Der Bebauungsplan „Entlastungsstraße“ hat im Zuge der Aufnahme der Stadt Lahnstein in 
das Programm der Städtebaulichen Erneuerung (Stadtumbau „Innenstadt Oberlahnstein“) 
wieder an Aktualität gewonnen. 

In der am 24. November 2016 übergebenen Bestätigung zur Aufnahme in das Förderpro-
gramm ist die „Kleine Ortsentlastungsstraße“ als wichtiger Bestandteil der künftigen inner-
städtischen Entwicklung im Stadtteil Oberlahnstein genannt. Damit ist der Anschluss des 
Hafengebietes nach wie vor ein wichtiges Thema in der gesamten Stadtentwicklung. 

Das Ziel „Einbindung in die gesamtgemeindliche Entwicklung“ betonen die vom Stadtrat 
beschlossenen Bewerbungsunterlagen für die Aufnahme in das Förderprogramm: 

Die Einbindung des Untersuchungsgebietes in die gesamtstädtische Entwicklung erfolgt 
zunächst mit Blick auf den Stadtteil Oberlahnstein über die bestehenden Verkehrsbezie-
hungen aller Straßen und Wege, die den Bereich nach Norden, Osten und Süden verlassen. 
Dies gilt umso mehr für die angedachte „Entlastungsstraße“, die den Verkehr der inner-
städtischen Achsen Adolfstraße und Hochstraße aufnehmen soll. Die Entlastungsstraße 
wird außerhalb des vorläufigen Untersuchungsbereiches in Richtung Norden mit dem 
Stadtteil Niederlahnstein verknüpft. 

Diese Verknüpfung soll nach einer noch nicht endgültig festgelegten Variante über den Ha-
fen bis zu Frankenstraße erfolgen, so dass Teile des Hafengebietes in den Untersuchungs-
bereich für die „Stadtumbaumaßnahme Innenstadt Oberlahnstein“ einbezogen wurden, 
womit allerdings keine bauplanungsrechtliche Handhabe zur Steuerung künftiger Nutzun-
gen verbunden ist. 
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2.2 Aufgaben der Bauleitplanung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in 
der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten. 

Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist 

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemein-
heit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse 
der Bevölkerung gewährleisten. 

Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwick-
lung erfolgen. 

 
Die Bebauungsplanung ist durch die Vorgaben des Baugesetzbuches gehalten, alle in § 1 
Abs. 6 BauGB genannten und hier im Besonderen tangierten Belange zu berücksichtigen 
und der Abwägung entsprechend dem darauf folgenden Abs. 7 zu unterziehen: 

• die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

• die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren 
Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden 
Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung, 

• die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürf-
nisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche 
Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von 
Sport, Freizeit und Erholung, 

• die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 
Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 

• die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhal-
tenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

• die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestellten 
Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, 
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• die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt; umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt sowie umweltbezogene Auswir-
kungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter; die Vermeidung von Emissionen so-
wie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern; die Nutzung erneuerba-
rer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie; die Darstellun-
gen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts und die Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen Belangen des Umweltschutzes; 

• die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung; der Erhaltung, Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen; der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, ein-
schließlich der Versorgungssicherheit, 

• die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, 
auch im Hinblick auf die Entwicklungen beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa der 
Elektromobilität einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht 
motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und 
Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung, 

• die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung, 

• die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, ins-
besondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden, 

• die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung, 

• die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen. 

 
Nach den im Aufstellungsbeschluss festgehaltenen Vorgaben wird die Planung unter ande-
rem von folgenden Grundsätzen ausgehen: 

• sie soll die bauliche und sonstige Nutzung im Plangebiet umfassend regeln; 

• sie soll im gesamten Plangebiet sowie in dessen Umgebung Lebensbedingungen 
schaffen, die den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse entsprechen; 

• sie soll den Bedürfnissen der Wirtschaft Rechnung tragen; 

• sie soll dazu beitragen, dass Ressourcen an anderer Stelle geschont werden; 

• sie soll Beeinträchtigungen, die durch die Planung entstehen können, soweit wie mög-
lich vermeiden und nicht vermeidbare Beeinträchtigungen vermindern und ausglei-
chen. 
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2.3 Hafengebiet in Oberlahnstein 

2.3.1 Stadtplan 

 

2.3.2 Luftbild 
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2.3.3 Fotos aus dem Stadtarchiv (ca. 1958) 
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2.3.4 Aufnahmen von Google Earth (ca. 2019) 
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2.3.5 Zur Geschichte des Hafens Oberlahnstein 

(Auszugsweise zitiert aus den Unterlagen des Stadtarchives Lahnstein) 

Durch den Bau der Lahntalbahn 1858 und vier Jahre später der rechtsrheinischen Eisenbahn gewann 
Oberlahnstein in wirtschaftlicher Hinsicht an Bedeutung. Die Stadt war aufgrund ihrer Lage an der 
Lahnmündung prädestiniert als Ort für den Umschlag von Gütern zwischen Land- und Wasserweg. 
Daher wurde von der Eisenbahnverwaltung ein neuer Hafen an der Lahnmündung angelegt, der ein 
kleines Hafenbecken und eine Einfahrt vom Rhein her erhielt, oberhalb des Rheinkilometers 585. Es 
handelt sich bei dem Hafen um den südlichen Teil des heutigen Hafens, etwa zwanzig Hektar. Ge-
fördert hatte diesen Prozess auch die Stadt selbst, durch die Schließung eines Vertrages im Jahr 1860 
zur Abtretung städtischen Eigentums zum Zwecke des Hafenbaus und des Anschlusses der Bahn an 
den Hafen. Die Stadt hatte ein großes Interesse, dass Hafen und Bahnhof möglichst nahe der Stadt 
lagen. Wegen der Lage des Bahnhofs, der 1862 an der heutigen Stelle eröffnet wurde, fiel die ge-
samte Rheinuferfront dem Bahnanschluss an den Hafen zum Opfer. 

Günstige Lage und Bahnanschluss beschränkten den Umschlag nicht nur zwischen Land und Wasser 
sondern auch „von Wasser zu Wasser“, das heißt von Lahnkähnen auf Rheinschiffe. Trotz entste-
hender Umschlagskosten war dies die billigere Transportweise, da die Rheinschiffe größer waren 
und nicht leer zurückfuhren. Der Hafen wurde bedeutender Umschlageplatz für Erze aus den Berg- 
und Hüttenwerken nahe der Lahnmündung. Der Großteil der Erze wurde mit der Lahntalbahn, die 
1863 bis Wetzlar fertiggestellt war, zum Oberlahnsteiner Hafen gebracht. Da die Schifffahrt von 
Risiken wie dem Wasserstand abhängig war, war der Bahntransport sicherer, aber auch teurer, was 
der Lahnschifffahrt zum Überleben verhalf. Der Teil der Erze, der per Lahnschiff zum Hafen befördert 
wurde, wurde in Oberlahnstein auf Rheinschiffe umgeschlagen und meist ins Ruhrgebiet weiterver-
schifft. Auf der Rückfahrt brachten diese Schiffe die in den Berg- und Hüttenwerken benötigte (Stein-
)Kohle sowie den zur Verhüttung von Eisenerzen notwendigen Koks mit, die wiederum im Hafen 
Oberlahnstein umgeschlagen wurden. Ferner wurden Eisen, Kalkstein sowie Basaltsteine vorrangig 
verladen, weshalb der Hafen mit Schütthalden und Sturzgerüsten ausgestattet wurde. 

Der errichtete Hafen diente bei Vereisung des Rheins auch als Schutzhafen. Im Zeitraum 1860 bis 
1900 wurden am Mittelrhein etliche solcher Schutzhäfen errichtet, so auch in Koblenz-Pfaffendorf 
oder St. Goarshausen. Bereits im Winter 1863/64 suchten mehr als hundert Rheinschiffe im Ober-
lahnsteiner Hafen Schutz. 

Nicht nur in seiner Schutzfunktion, sondern auch zur Vergrößerung der Umschlagsmöglichkeiten 
wurde bald eine Erweiterung gefordert, die in den Jahren 1882 bis 1885 realisiert wurde. Zudem 
wurde den Lahnschiffern der Zugang zum Hafen erleichtert, indem von der Lahn her ein Verbin-
dungskanal mit Kammerschleuse gebaut wurde. Parallel mit der Hafenerweiterung verlegte man 
1885 die Lahnmündung. Das Rheinufer wurde so erheblich verbreitert, dass man es sich mit dem 
Errichten von Gleisanlagen und Dampfkränen zu Nutzen machen konnte. Eine Kaimauer verstärkte 
das gewonnene Werft. Im gleichen Jahrzehnt wurde auch der Umladebahnhof erheblich vergrößert, 
sodass die positive Entwicklung von Hafen- und Güterbahnhof parallel verlief. Oberlahnstein war zu 
einem wichtigen industriellen und wirtschaftlichen Zentrum geworden. 
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Durch den Bau der rheinischen Eisenbahn gewann der Umschlag von Gütern zwischen Land- und 
Wasserweg größere Bedeutung. Daher wurde ab 1860 der südliche Teil des heutigen Hafens von der 
Eisenbahnverwaltung hauptsächlich zum Güterumschlag angelegt. Die Einfahrt erfolgte oberhalb 
des Rheinkilometers 585 vom Rhein her. In den folgenden Jahren bis 1896 wurde die Hafenfläche 
dreimal vergrößert und den Lahnschiffern durch den Bau eines kurzen Verbindungskanals ein direk-
ter Zugang zur Lahn eröffnet. Dieser wurde mit einer Kammerschleuse versehen, um eine uner-
wünschte Durchströmung vom Rhein her zu verhindern. Ein in den Hafen vorspringender Gelände-
block teilte den Hafen in zwei ungleich große Becken, die durch eine schmale Fahrrinne miteinander 
verbunden waren. 

Doch wurde es mit Zunahme der Ladefähigkeit und Länge der Schiffe immer schwieriger, bei Eisgang 
oder Hochwasser in den Hafen einzufahren, da die Hafeneinfahrt senkrecht zum Stromstrich des 
Rheins verlief. Außerdem gelangten die Wellen der auf dem Rhein verkehrenden Dampfer ungebro-
chen ins Hafeninnere und gefährdeten die Sicherheit der gegenüber der Hafeneinfahrt festgemach-
ten Schiffe. Zudem begünstigte die Lage der Einfahrt eine Verschlammung des Hafens. 

Die Stadt forderte daher eine erneute Erweiterung des Hafens durch Verlegung der Hafeneinfahrt 
und Entfernung des vorstehenden Geländeblocks. Um den Prozess zur Bewilligung des Ausbaus zu 
fördern, versuchte man das Projekt in das sogenannte Westprogramm für die besetzten Gebiete 
einzugliedern. Doch die Finanzierung scheiterte durch den Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929. 
Nun suchte die Stadt zusammen mit dem Wasserbauamt Koblenz eine andere Lösung für den Aus-
bau. Zu dem hierfür benötigten Geländetausch war jedoch die Reichsbahn nicht bereit. 

Mit dem 1936 aufgestellten Vierjahresplan gewann die Lahnschifffahrt strategisch immens an Be-
deutung, da die darin geforderte wirtschaftliche Autarkie durch eine stärkere Inanspruchnahme hei-
mischer Rohstoffe, wie etwa der Wiederbelebung des Bergbaus im Lahngebiet, zu erreichen war. 
Damit gewann auch der Hafen als häufiger Umschlagplatz dieser Rohstoffe an Bedeutung. So wurde 
in den Jahren 1938/39 die Hafenerweiterung endlich in Angriff genommen. Die Einfahrt vom Rhein 
wurde geschlossen; statt der alten Schleuse zur Lahn wurde die heutige Einfahrt gebaut. Um die 
schwierigen Eigentumsverhältnisse zu umgehen, verzichtete man auf die Entfernung des oben er-
wähnten Geländeblocks, zudem war Eile geboten, da alle Arbeiten bis zum unmittelbar bevorste-
henden Kriegsbeginn abgeschlossen sein sollten. 

Der Zweite Weltkrieg machte aus dem Hafen ein Trümmerfeld. Die Verladereinrichtungen wurden 
größtenteils zerstört, der Hafen durch versenkte Schiffe blockiert. Der Verkehr kam bis Mitte 1946 
zum Erliegen, erholte sich aber schnell. 1957 übernahm die Rhenus-Transportgesellschaft mbH den 
Hafen, die bereits im Jahre 1935 eine Niederlassung hier gegründet hatten. Letztmalig wurde der 
Hafen 1964 umgebaut und erweitert auf heute gut zwölf Hektar. 

Der Hafen erhielt damit seine heutige Größe. Durch den fünf Meter hohen Hafendamm ist das Ha-
fenbecken auch bei Hochwasser vom Rhein abgeschieden. 

Heutzutage konzentriert sich das Hafengeschehen auf den Umschlag „von Wasser zur Straße“. Die 
Lahnschifffahrt konnte ab Beginn der Siebzigerjahre in Konkurrenz zu Schiene und Straße nicht mehr 
wirtschaftlich betrieben werden. Nachdem die Kalksteinbrüche wegen Kundenmangels stillgelegt 
waren, war auf der Lahn kaum noch etwas zu transportieren. Der Lastwagenverkehr gewann ge-
genüber der Bahn die Vormachtstellung bei der lokalen Verteilung von Massengütern, sodass es 
heute im Lahnsteiner Hafen keine Hafenbahn mehr gibt. 
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2.3.6 Eigentumsverhältnisse 

Das Land RLP ist Eigentümer der größten zusammenhängenden Flächen und insbesondere 
des direkten Uferbereiches am Hafenbecken. 

Mit den dortigen Nutzern sind Pachtverträge geschlossen worden. 

Im Eigentum der Stadt Lahnstein befinden sich im Wesentlichen nur die Fläche der Franken-
straße und das Pumpwerk an der Lahn (hier rot schraffiert). Nördlich der Frankenstraße 
befinden sich viele Grundstücke im Privatbesitz. 
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2.3.7 Güterumschlag im Hafen 

Die Industrie- und Handelskammer hatte im Jahr 2019 den Umschlag der Häfen am Mittel-
rhein aufgezeigt: 
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2.4 Übergeordnete Planungen und Rahmenbedingungen 

2.4.1 Flächennutzungsplan 

Die Darstellungen des am 12. November 1999 in Kraft getretenen Flächennutzungsplanes 
(vorbereitende Bauleitplanung) zeigen überwiegend eine „Sonderbaufläche: Hafen“ (S) so-
wie in einem Teilbereich eine „Gemeinbedarfsfläche: Feuerwehr/Bauhof“. 

Hieraus hat der Bebauungsplan (verbindliche Bauleitplanung) ein Baugebiet zu entwickeln, 
dessen Inhalte im weiteren Aufstellungsverfahren festzulegen sind. 

 

2.4.2 Bebauungsplan 1993 

Die Notwendigkeit zur Umsetzung einer verbindlichen Bauleitplanung hat der Stadtrat be-
reits in den Neunzigerjahren gesehen und unter der Nummer 23 mit dem Namen „Hafen“ 
am 12. Juli 1993 die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen; der Beschluss wurde 
am 22. Juli 1994 bekannt gemacht. 

Dieser sollte in Folge über den Bebauungsplan Nr. 22 („Entlastungsstraße“) eine neue Er-
schließung des Hafens in Form einer unmittelbaren Zufahrt schaffen. 

Dies hätte eine vollständige verkehrliche Umstrukturierung der gesamten Anlage mit sich 
gebracht. Neue Erschließungswege hätten geplant werden müssen, damit die Ausrichtung 
der Betriebe mit ihren Zu- und Abfahrten nicht mehr zur Frankenstraße erfolgt. 
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Gleichzeitig sollten nach damaliger Begründung Funktionen und Betriebsabläufe der im Ha-
fen ansässigen Unternehmen so verbessert werden, dass sie für die Zukunft sichergestellt 
sind. 

Darüber hinaus sollte nach damaligen Überlegungen (die heute noch im Flächennutzungs-
plan eingetragen sind) auf dem höher gelegenen Hafenteil, der ehemals mit Lokschuppen 
und Drehscheibe der Deutschen Bahn belegt war, ein gemeinsamer Bauhof mit Feuerwache 
für die Stadt Lahnstein entstehen. Dies steht heute, nach Errichtung des gemeinsamen Bau-
hofes und der Wache Nord in Niederlahnstein, nicht mehr in Rede. 

Der Anschluss des in zentraler Lage der Stadt Lahnstein gelegenen Hafens ist nach wie vor 
ein wichtiges Element einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 war mit der Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange im Januar 1995 fortgesetzt, dann aber angesichts der bekannten 
Thematik um Bau und Finanzierung der Entlastungsstraße nicht weitergeführt worden. 

Der Bebauungsplan Nr. 22 (der nach einem im Jahr 2003 beim OVG Koblenz durchgeführten 
Normenkontrollverfahrens nach wie vor Rechtskraft besitzt), hat im Zuge der städtischen 
Bewerbung für den „Stadtumbau“ in Oberlahnstein wieder an Aktualität gewonnen. 

2.4.3 Stadtumbau 

Der Hafen ist in das Gebiet des Stadtumbaus Oberlahnstein einbezogen worden. Dies bein-
haltet die im Flächennutzungsplan dargestellte Gemeinbedarfsfläche, die Zufahrt über die 
Frankenstraße und der Hafendamm mit Hafenköpfchen einschließlich einer Fläche zur Über-
querung der Lahn. 

Schwerpunktthema des Stadtumbaus war und ist die Errichtung einer Erschließungsstraße 
für das Rheinquartier und den Hafen. Dies wird zu einer erheblichen Verkehrsentlastung im 
Zentrum Oberlahnsteins führen, aber auch positive Auswirkungen auf die Gesamtstadt ha-
ben. 

Die neue Straße wird sich an der Trassenführung der rechtskräftig festgeschriebenen „Ent-
lastungsstraße“ durch den Bebauungsplan Nr. 22 orientieren. 

In Abwandlung von diesem Bebauungsplan soll die Straße nun nicht mehr die Bahnlinie in 
Höhe der Evangelischen Kirche unterqueren, sondern durch das Hafengebiet bis zur Fran-
kenstraße führen. 

Diese neue Planung wurde durch eine Maßbarkeitsstudie mit verschiedenen Varianten 
überprüft und mit einem Kostenvolumen von dreizehn Millionen Euro (brutto) kalkuliert. Sie 
ist damit im Rahmen des Förderprogrammes, das auf maximal zwanzig Millionen Euro aus-
gelegt ist, finanzierbar; die ursprüngliche Variante mit einem die Bahngleise unterqueren-
den Trogbauwerk käme hingegen doppelt so teuer. 

Die städtischen Gremien haben sich mehrheitlich für diese Variante 1b ausgesprochen und 
durch das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) mit Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht beschlossen. 

Eine andere Variante sieht die Führung der Straße über die Bahnstrecke mittels eines Brü-
ckenbauwerkes vor. Eine endgültige Entscheidung ist insbesondere mit Blick auf die Bau-
kosten noch nicht gefallen. 
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Das ISEK ist als ein von der Stadt im Januar 2020 beschlossenes Entwicklungskonzept gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu berücksichtigen. Das ISEK beinhaltet die für den Stadtumbau 
notwendigen Aussagen der neuen Erschließungsstraße; für die Nutzung des Hafens - der 
auch nur teilweise im ISEK enthalten ist - gibt es hier keine beschränkenden Aussagen. 

Um das für diese Variante notwendige Baurecht zu erhalten, ist es erforderlich, im Bereich 
des Hafens einen Bebauungsplan aufzustellen. 

Es war also umso dringlicher, mit diesem Beschluss die Sicherung der Bauleitplanung zu ge-
währleisten und dies über die damit gegebenen Instrumente einer Veränderungssperre oder 
des Zurückstellens von Baugesuchen durchzusetzen. 

2.4.4 Bebauungsplan 2019 

Der vormals vom Stadtrat gefasste Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 - 
Hafen - wurde durch eine neue Fassung, die am 16. Januar 2019 beschlossen und am 1. Feb-
ruar 2019 bekannt gemacht wurde, mit nachstehendem Geltungsbereich ersetzt. 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT BEGRÜNDUNG | ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 27 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

 
Zur Differenzierung behält der neue Beschluss zwar die Nummer 23, trägt aber mit Blick auf 
den in der Baunutzungsverordnung verwendeten Begriff den Namen „Hafengebiet Ober-
lahnstein“. 

Die Entscheidung über die künftige Ausgestaltung des Hafens liegt zwar grundsätzlich in der 
Hand der Stadt Lahnstein, die die gemeindliche Planungshoheit ausübt; aufgrund der gege-
benen Eigentumsverhältnisse lässt sich diese aber nur in einem begrenzten rechtlichen Rah-
men ausüben. So ist insbesondere der Zugriff auf das Eigentum anderer nur durch Ausübung 
von Vorkaufsrechten oder im Zuge der Enteignung möglich. 

So gilt es vielmehr, die Entwicklung des Gebietes im Zusammenspiel aller Beteiligten, die in 
das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes eingebunden sind, abzustimmen und fest-
zulegen. 

 
Der Bebauungsplan ist ein „Angebotsplan“, das bedeutet, die getroffenen Festsetzungen 
können keine aktiven Maßnahmen (Abbruch von baulichen Anlagen, Nutzungsuntersagun-
gen, gestalterische Vorgaben etc.) zur Umsetzung bringen. 

Hierzu sieht das Baugesetzbuch zwar die Anwendung der sog. „Städtebaulichen Gebote“ 
nach den §§ 175 ff. BauGB (Baugebot, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, Pflanz-
gebot, Rückbau- und Entsiegelungsgbot) vor. Diese unterliegen allerdings hohen rechtlichen 
Hürden, werden teilweise als enteignungsgleich angesehen und sind meist mit Entschädi-
gungszahlungen verbunden. Städtebauliche Gebote werden bundesweit kaum ausgespro-
chen. 

Der Bebauungsplan kann allerdings beantragte neue Bauvorhaben für unzulässig erklären, 
wenn sie seinen Festsetzungen widersprechen. 

Wird aber durch den Bebauungsplan eine bis zu dessen Rechtskraft zulässige Nutzung auf-
gehoben oder geändert und tritt dadurch eine nicht nur unwesentliche Wertminderung des 
Grundstücks ein, kann der Eigentümer nach Maßgabe der §§ 39 ff BauGB eine Entschädi-
gung in Geld verlangen. Gegebenenfalls besteht auch ein Übernahmeanspruch durch die 
Gemeinde. 

Hierzu war bereits eine Stellungnahme des Kommunalversicherers eingeholt worden, die 
eine Übernahme dieser Kosten ausgeschlossen hat: 

Wenn auch die Planungshoheit der Gemeinde durchaus erlaubt, Festsetzungen über nicht 
im Eigentum der Stadt stehende Grundstücke zu treffen, so kann eine Umsetzung solcher 
Planungen in der Praxis nur einvernehmlich erfolgen. 

Insoweit ist es von Vorteil, dass der für die Entwicklung des Hafens maßgebliche Bereich im 
Eigentum nur eines Eigentümers, des Landes Rheinland-Pfalz, steht. 

Aufgrund der dortigen Aussage, der Oberlahnsteiner Hafen sei „landesbedeutsam“ und 
müsse als solcher erhalten bleiben, ist eine kompromisslose Umsetzung städtischer Planun-
gen nicht vorstellbar. 
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Die verkehrspolitischen Überlegungen des Landes Rheinland-Pfalz, zielen darauf ab, die 
Funktionsfähigkeit der landesbedeutsamen öffentlichen Binnenhäfen als Knoten im Güter-
transport zu sichern und zu stärken, um zu einer politisch gewünschten Verkehrsverlage-
rung „weg von der Straße“ zu kommen. Genau dies ist auch im Hafen Lahnstein der Zielkon-
flikt zwischen der kommunalen Siedlungsplanung und der verkehrswirtschaftlichen sowie 
industriellen Nutzung von Hafenflächen. 

 
Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung im Hafengebiet sind daher maßgeblich für 
die Bebauungsplanung. 

Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes (vorbereitende Bauleitplanung) zeigen neben 
der erwähnten Gemeinbedarfsfläche (für Bauhof und Feuerwehr) überwiegend eine „Son-
derbaufläche: Hafen“ (S), aus der der Bebauungsplan (verbindliche Bauleitplanung) ein Bau-
gebiet entwickeln muss, dessen Inhalte im weiteren Aufstellungsverfahren festzulegen sind. 

Für den Bebauungsplan definiert die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in § 11 die sonsti-
gen „Sondergebiete“ (SO) als Gebiete, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 
wesentlich unterscheiden. Für solche Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die Art 
der Nutzung darzustellen und festzusetzen. 

In der nicht abschließenden Auflistung der Gebiete, die für eine solche Festsetzung in Be-
tracht kommen, führt § 11 Abs. 2 auch „Hafengebiete“ auf. 

Dabei ist ein „Hafengebiet“ als solches nicht mit (ausschließlich) gewerblicher Nutzung zu 
füllen, da diese auch als „Gewerbegebiet“ über § 8 BauNVO festgesetzt werden könnte - 
und es somit nicht der Festsetzung eines Sondergebietes bedarf. 

Vielmehr verlangt die Festsetzung eines Sondergebietes, Nutzungen zu wählen und zu kom-
binieren, die so spezifisch sind, dass sie sich von anderen Baugebieten unterscheiden. 

Hierzu gehört die von den Gremien der Stadt zu treffende Entscheidung, welche Anlagen 
allgemein zulässig sind, unzulässig oder ausnahmsweise zulässig sind. Entscheidend ist, 
dass durch die Beschränkung näher bezeichneter Nutzungen das Sondergebiet so umschrie-
ben wird, dass es auf diese Weise seine besondere Eigenart erhält. 

Diese „besondere Eigenart“ eines Sondergebietes muss durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ausgefüllt werden, so dass es sich von einem der klassischen durch die Baunut-
zungsverordnung definierten Baugebiete „Wohngebiet“, „Mischgebiet“ oder „Gewerbege-
biet“ unterscheidet. 

Der im Aufstellungsbeschluss formulierte „Dreiklang“ von „Arbeiten, Freizeit, Wohnen“ (Rei-
henfolge ohne eine damit ausgedrückte Gewichtung) nahm ausdrücklich die Baugebietsbe-
zeichnungen der Baunutzungsverordnung nicht auf. Es ging hier vielmehr um ein Zusam-
menspiel der Nutzungen, nicht um eine räumliche Gliederung in drei Teilflächen, in denen 
dann jeweils nur Wohn-, Gewerbe- oder Mischnutzungen zulässig sind. Insoweit müssten 
die Nutzungen, wenn sie unmittelbar nebeneinander zu liegen kommen, auch miteinander 
verträglich sein. Von dieser Planungsvorstellung wurde zwischenzeitlich Abstand genom-
men. Die Zulässigkeit von Wohnnutzungen wurde, bis auf den genehmigten Bestand und 
die in Gewerbegebieten zulässigen Betriebsleiterwohnungen und vergleichbare, getilgt. 
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Geblieben sind eindeutige und damit auch rechtssichere textliche Festsetzungen, die die Be-
ziehung zum Wasser hervorheben. Insbesondere bei den (rein) gewerblichen Nutzungen 
muss darauf bestanden werden, dass eine definitive Verbindung zum Hafen(becken) nach-
gewiesen wird. 

Es muss sich daher um Betriebe handeln, die nach ihrer Art auf einen Zugang bzw. Verbin-
dung zum Wasser des Hafenbeckens angewiesen sind und diesen mit Blick auf die damit 
verbundenen Güterverkehr (aktive Verladetätigkeit) fördern und auch überwiegend nutzen. 

Die landespolitische Bedeutung des Hafens kann nicht belegt werden, wenn sich in einem 
solchen Gebiet, das aufgrund seiner Lage - unter wenigen vergleichbaren in ganz Rheinland-
Pfalz - als „landesbedeutsam“ betrachtet wird, gewerbliche Nutzungen etablieren, die nicht 
auf den Wasserweg angewiesen sind. 

2.4.5 Erschließung 

Das Plangebiet ist heute ausschließlich über die Frankenstraße erschlossen, die rechtwinklig 
von der wichtigsten Nord-Süd-Achse der Stadt Lahnstein (Bahnhofstraße, Brückenstraße, 
Adolfstraße / Hochstraße) abzweigt und nach achtzig Metern die Bahnstrecke Niederlahn-
stein-Wiesbaden unterquert; die Durchfahrtshöhe ist hier auf 3,90 Meter beschränkt. 
Schließlich mündet die Frankenstraße nach weiteren 120 Metern im „Hafengebiet“, wo die 
öffentliche Straßenverkehrsfläche vor dem Privatgelände, das sich im Eigentum des Landes 
Rheinland-Pfalz befindet, endet. Hier befindet sich eine Toranlage. 

Ein leistungsfähiger landseitiger Anschluss des Hafens an das öffentliche Straßennetz ist seit 
den Neunzigerjahren über die sog. „Entlastungsstraße“ geplant und über den gleichnami-
gen Bebauungsplan mit der Nr. 22 festgesetzt. 

Die Erforderlichkeit zur Durchführung dieses Planungsverfahrens resultiert aus der vorgese-
henen Verlagerung der Hauptzufahrt zum Hafen nach dem Bau der innerörtlichen Entlas-
tungsstraße. Die Straße sah einen unmittelbaren Anschluss an das überörtliche Straßennetz 
vor, damit die innerstädtischen Gebiete insbesondere auch vom Verkehrsaufkommen des 
Hafens entlastet werden. 

Die Frankenstraße als bisherige alleinige Zufahrt zum Hafen kann die Anforderungen des 
gewerblichen Verkehrs sowohl von ihrer Breite als auch die Höhe einer zu unterquerenden 
Bahnunterführung nicht erfüllen. Nicht zuletzt führt der Weg zum Hafen durch Stadtgebiete 
mit Wohn- und Mischnutzungen. 

Teil der städtischen Planungen war auch, im Hafengebiet die beiden im Stadtgebiet vorhan-
denen Bauhöfe und Feuerwachen zusammenzuführen; hiervon wurde zwischenzeitlich Ab-
stand genommen. 

Der Bebauungsplan Nr. 22 war in den Jahren 1992 bis 2001 aufgestellt worden. Nach einem 
vor dem OVG Koblenz gestellten Normenkontrollantrag wurde der Bebauungsplan „geheilt“ 
und erneut als Satzung beschlossen. Seit der Bekanntmachung des Beschlusses am 20. Feb-
ruar 2004 ist der Bebauungsplan endgültig in Kraft. 
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Bei der damaligen Planung und im Zusammenhang mit dem anschließend betriebenen Ver-
fahren zur Abstufung der Landesstraße L 335 wurde erkannt, dass es nicht nur die überört-
lichen Ziele des Mittelzentrums Lahnstein sind, die nach einer verkehrsgünstigen Anbindung 
verlangen, welche über die Kapazitäten von Gemeindestraßen hinaus geht. 

Nicht zuletzt unterscheidet sich Lahnstein in besonderem Maße von vergleichbaren Mittel-
zentren durch das Vorhalten des Landeshafens. Mit seinen Hafenteilen Oberlahnstein und 
Niederlahnstein hat die Wirtschaft Zugang zum Netz der europäischen Wasserstraßen. Die 
Hafenbetriebe stellen die Infrastruktur mit Hafenbecken, Kais, Gleisanlagen, Straßen, Ver-
sorgungs- und Entsorgungseinrichtungen zur Verfügung. Sie erschließen Gewerbeflächen 
im Hafengelände und verpachten sie an private Umschlag- und Gewerbebetriebe sowie In-
vestoren. 

Nach den damaligen Aussagen der Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz und der Pächterin des 
Hafens erfolgen von diesem Hafen aus äußerst hohe Umsätze auf das Straßen- und zum Teil 
auch Schienennetz. Der Weiterbestand des Landeshafens wurde in keiner Weise in Frage 
gestellt, vielmehr waren die Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz bestrebt, weitere - durch Rück-
zug der Bahn freigewordene - Flächen anzukaufen und der Hafennutzung zur Verfügung zu 
stellen. Jährliche Güterbewegungen bis zu einer knappen halben Million Tonnen, von denen 
neun Zehntel auf die Straße verlegt werden, zeigen die Notwendigkeit einer leistungsge-
rechten Verkehrsanbindung auf. 

Daher stellte die „Entlastungsstraße“ eine neue Verkehrsanbindung für den Landeshafen in 
Oberlahnstein dar. Es wurde damals bereits erkannt, dass der Schwerlastverkehr zum bzw. 
vom Hafen noch einmal deutlich zugenommen hat. Die neue Straße sollte dem Schwerlast-
verkehr eine Verbindung an die B 42 ermöglichen und damit eine überregionale Anbindung 
des Landeshafens gewährleisten. 

2.4.6 Welterbe 

Das Gelände liegt im Rahmenbereich des Welterbes „Kulturlandschaft Oberes Mittelrhein-
tal“. Diese bezeichnet eine Kulturlandschaft am Mittelrhein, die am 27. Juni 2002 in die Liste 
des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. ... Der geographische Bereich Obe-
res Mittelrheintal reicht von Bingen und Rüdesheim bis kurz vor die Südspitze von Ober-
werth in Koblenz unter Einschluss mal enger mal weiter gefasster Bereiche der begleitenden 
Hochflächen. (Quelle: Internetauftritt der UNESCO) 

Der größte Teil des Gebiets von Ober- und Niederlahnstein sowie auch die Koblenzer Vororte 
Horchheim, Pfaffendorf und Asterstein kommen für eine Aufnahme in den Kernbereich we-
gen starker Zersiedlung nicht in Frage. Schon die Rheintalschutzverordnung von 1953 hatte 
Ober- und Niederlahnstein aus ihrem Geltungsbereich herausgenommen. Der Kernbereich 
berücksichtigt bis Ehrenbreitstein folglich nur den Uferbereich und integriert lediglich die 
Altstadt von Oberlahnstein mit Martinsschloss und Burg Lahneck sowie die St. Johanniskir-
che und die Löhnberger Mühle in Niederlahnstein. (Quelle: Antrag zur Aufnahme in die 
Welterbeliste der UNESCO „Kulturlandschaft Mittelrheintal von Bingen/Rüdesheim bis Kob-
lenz“, Mainz, den 19. Dezember 2000, gez. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Staatssekretär, 
Regierungsbeauftragter für das Anerkennungsverfahren des UNESCO-Welterbe Mittel-
rheintal) 
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2.4.7 Überlegungen zur BUGA 2029 

Das Hafenquartier Oberlahnstein wurde bereits frühzeitig als potentielle Veranstaltungsflä-
che für die BUGA 2029 im Welterbe Oberes Mitteilrheintal gemeldet. 

Dabei wurde ursprünglich das Ziel einer Aufgabe der betrieblichen Tätigkeiten im Hafenbe-
reich und eine Umnutzung der Flächen im Hinblick auf eine vorwiegend freizeitorientierte 
Nutzung des Areals verfolgt. 

Hierzu wurden seither zahlreiche Gespräche, unter anderem auch mit hochrangigen Vertre-
tern der Landesregierung geführt, bei denen deutlich wurde, dass das Land eine Aufgabe 
des Hafens grundsätzlich ablehnt und sich allenfalls eine temporäre Nutzung von Teilflä-
chen des Hafens für Zwecke der BUGA 2029 vorstellen kann. Dies wurde seitens der Landes-
regierung auch mit der Geschäftsführung der BUGA 2029 kommuniziert. 

Realistischerweise ist davon auszugehen, dass für eine mögliche BUGA-Nutzung allenfalls 
Teilflächen des Hafens in Betracht kommen und das Land als Eigentümer des Geländes bis-
lang lediglich die Bereitschaft erkennen lässt, Wasser- und Landflächen für Zwecke der 
BUGA temporär im Veranstaltungsjahr zur Verfügung zu stellen. 

Mit dem Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung besteht die Sorge, dass kaum noch Rea-
lisierungschancen bestehen bzw. Einwirkungsmöglichkeiten auf Hafenflächen im Rahmen 
der BUGA 2029 sichergestellt werden können. 

Nach dem Motto „Neues wagen, das nachhaltigen Charakter hat“, muss erkannt werden, 
dass eine BUGA nicht (nur) eine kurzfristiges Ziel ist, sondern auch ein Lernort für Nachhal-
tigkeit. Sie ist ein Katalysator und setzt nachhaltige Impulse im Bereich einer städtebauli-
chen Entwicklung und muss einen Imagegewinn für Stadt und Region werden. 

So muss der Hafen inmitten der Stadt für die nächsten Jahrzehnte im Sinne einer modernen, 
der Stadt Lahnstein angepassten nachhaltigen Stadtentwicklung positiv fort- und weiter-
entwickelt werden. 

2.5 Verfahren 

2.5.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Lahnstein hat in öffentlicher Sitzung am 16. Januar 2019 gemäß § 1 
Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss gefasst, ein Verfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes für den vom Rhein im Westen, der Lahn im Norden, der Bahn-
strecke im Osten und einer noch genau zu bestimmenden Linie im Süden umschlossenen 
Bereich einzuleiten. 

Der Beschluss wurde am 1. Februar 2019 im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 5 öffentlich bekannt ge-
macht. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplans soll im „vereinfachten Verfahren“ nach § 13 BauGB er-
folgen, da sich der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende 
Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, werden nicht 
vorbereitet oder begründet. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter und keine Anhaltspunkte da-
für, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4, von dem 
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Darauf wurde 
in der öffentlichen Bekanntmachung hingewiesen. 
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2.5.2 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
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2.5.3 Beteiligung der Behörden 

In öffentlicher Sitzung am 22. September 2022 hat der Stadtrat der Stadt Lahnstein über die 
grundsätzlichen Inhalte der Planung beraten und beschlossen, auf dieser Grundlage das 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB einzuleiten. 

Mit Schreiben vom 26. September 2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß 
§ 4 BauGB um Abgabe einer Stellungnahme zur Planung gebeten. 

Mit Fristsetzung von einem Monat - entsprechend Ende Oktober 2022 - wurden die Behör-
den aufgefordert, auch Aufschluss über beabsichtigte und bereits eingeleitete Planungen 
und sonstige Maßnahmen zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
des Gebiets bedeutsam sein können. 

Stellungnahmen wurden abgegeben von (in alphabetischer Reihenfolge): 

• Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen BLAW, Ludwigshafen (Stellung-
nahme vom 20. Oktober 2022, eingegangen 24. Oktober 2022), siehe Abschnitt 
2.6.1.1.1 ab Seite 39; 

• Deutsche Bahn AG Immobilien Region Mitte, Frankfurt (Stellungnahme vom 24. Ok-
tober 2022, eingegangen 24. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.2 ab Seite 49; 

• Energienetze Mittelrhein, Koblenz (Stellungnahme vom 19. Oktober 2022, eingegan-
gen 19. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.3 ab Seite 53; 

• Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Koblenz (Stellung-
nahme vom 4. Oktober 2022, eingegangen 4. Oktober 2022), siehe Abschnitt 
2.6.1.1.4 ab Seite 56; 

• Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen (Stellungnahme vom 20. Okto-
ber 2022, eingegangen 24. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.5 ab Seite 56; 

• Handwerkskammer Koblenz, Koblenz (Stellungnahme vom 5. Oktober 2022, einge-
gangen 5. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.6 ab Seite 65; 

• Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems (Stellungnahme vom 27. Okto-
ber 2022, eingegangen 28. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.7 ab Seite 67; 

• Landesbetrieb Mobilität Diez LBM, Diez (Stellungnahme vom 24. Oktober 2022, ein-
gegangen 25. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.8 ab Seite 68); 

• Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz LBM, Koblenz (Stellungnahme vom 10. No-
vember 2022, eingegangen 14. November 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.9 ab 
Seite 69; 

• Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (Stellungnahme 
vom 26. Oktober 2022, eingegangen 31. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.10 
ab Seite 72; 

• Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz - mit separater Mail an Refe-
rat 23 - Gewerbeaufsicht Koblenz - und Referat 33 - Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz, Koblenz - (Stellungnahme vom 19. Oktober 2022, eingegan-
gen am 25. Oktober 2022), siehe Abschnitt 2.6.1.1.11 ab Seite 74. 
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Keine Stellungnahmen wurden abgegeben von: 

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(aus der Mail vom 4. Oktober 2022: „Eine konkrete Stellungnahme kann nur abgege-
ben werden, wenn eine genaue Höhenangabe feststeht sowie die Geschossanzahl, 
da sich dieses Gebiet in einer Emissionsschutzzone, militärischen Flugbereich, Inte-
ressengebiet Funkdienststelle und einer Jet Tiefflugstrecke befindet. Ich bitte um er-
neute Beteiligung, wenn diese Daten vorliegen.“); 

• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Koblenz; 

• Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz; 

• Industrie- und Handelskammer, Montabaur; 

• Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz; 

• Stadtverwaltung Koblenz, Koblenz; 

• Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Kobern-Gondorf; 

• Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein, Bingen. 

2.5.4 Beteiligung der Öffentlichkeit 

In öffentlichen Sitzungen am 22. September 2022 und 2. Februar 2023 hat der Stadtrat der 
Stadt Lahnstein über die grundsätzlichen Inhalte der Planung beraten und beschlossen, auf 
dieser Grundlage das Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB einzuleiten. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in Form einer öffentlichen 
Auslegung in der Zeit vom 3. April 2023 bis 21. April 2023 statt. Sie wurde am 24. März 2023 
im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 13 bekannt gemacht. 

Es wurde Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Stellungnahmen wurden abgegeben von (in alphabetischer Reihenfolge): 

• Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen BLAW, Ludwigshafen (Stellung-
nahme vom 20. April 2023 mit Verweis auf frühere Stellungnahme 2.6.1.1.1, einge-
gangen 20. April sowie 21. April 2023), siehe Abschnitt 2.6.2.1.1 ab Seite 81; 

• Busse und Miesen Partnerschaft mbB, Bonn, Rechtsanwälte für RPL Lahnstein GmbH 
(Stellungnahme vom 21. April 2023, eingegangen 21. April 2021), siehe Abschnitt 
2.6.2.1.2 ab Seite 83; 

• Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen (Stellungnahme vom 20. April 2023, 
eingegangen 20. April sowie 21. April 2023), siehe Abschnitt 2.6.2.1.3 ab Seite 86; 

• RPL Lahnstein GmbH, Lahnstein (Stellungnahme vom 19. April 2023, eingegangen 
19. April sowie 21. April 2023), siehe Abschnitt 2.6.2.1.4 ab Seite 89; 

• szk, Stapelfeld Zweschper Krumb Partnerschaft mbB, Wiesbaden, Rechtsanwälte für 
Dykerhoff Beton Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG - (Stellungnahme vom 20. Ap-
ril 2023, eingegangen 20. April sowie 24. April 2023), siehe Abschnitt 2.6.2.1.5 ab 
Seite 91; 
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• Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, St. Goarshausen (Stellungnahme 
vom 21. April 2023, eingegangen 21. April 2023), siehe Abschnitt 2.6.2.1.6 ab 
Seite 96. 

2.5.5 Erste Abwägung 

Nach Ablauf der Beteiligungsfristen erfolgt die Prüfung der im Verfahren nach § 3 Abs. 1 
sowie § 4 Abs. 1 BauGB fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen und die Beschlussfas-
sung über die gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. 

Behandelt und geprüft werden alle Stellungnahmen die fristgerecht eingegangen waren. 

Über die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen wird in der öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates am … beraten und eine Abwägung vorgenommen 

Das Ergebnis der Abwägung wird den Einwendern mitgeteilt. 
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2.6 Abwägungsrelevante Eingaben 

2.6.1 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

2.6.1.1 Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 

2.6.1.1.1 Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen BLAW, Ludwigshafen 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen, Seite 98; Thematik eines 
Verstoßes gegen „höherrangiges Recht“, Seite 103; Thematik des Aufstellungsverfahrens, Seite 105. 
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2.6.1.1.2 Deutsche Bahn AG Immobilien Region Mitte, Frankfurt 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT BEGRÜNDUNG | ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 51 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT BEGRÜNDUNG | ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 52 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT BEGRÜNDUNG | ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 53 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

 

• Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Belange der Deutschen Bahn und anderer 
Eisenbahnen, Seite 102. 
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2.6.1.1.3 Energienetze Mittelrhein, Koblenz 

 

• Enthält kein inhaltlich relevantes Abwägungsmaterial. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT BEGRÜNDUNG | ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 55 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

2.6.1.1.4 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Koblenz 

 

• Enthält kein inhaltlich relevantes Abwägungsmaterial. 
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2.6.1.1.5 Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen, Seite 98; Thematik eines 
Verstoßes gegen „höherrangiges Recht“, Seite 103; Thematik des Aufstellungsverfahrens, Seite 105. 
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2.6.1.1.6 Handwerkskammer Koblenz, Koblenz 

 

• Enthält kein inhaltlich relevantes Abwägungsmaterial. Wird hinsichtlich der Aussage, dass keine 
Bedenken und Anregungen hinsichtlich Einschränkungen und Behinderungen in Bezug auf die 
Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten der Handwerksbetriebe (!) bestehen, zur Kenntnis genommen. 
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2.6.1.1.7 Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems 

 

• Enthält kein inhaltlich relevantes Abwägungsmaterial. Wird hinsichtlich der Aussage, dass ein Fauna-
Flora-Habitat (FFH-Gebiet) angrenze und dessen Auswirkungen zu untersuchen seien, zur Kenntnis 
genommen. Allerdings verläuft die Grenze des FFH-Gebietes 5510-301 Mittelrhein entlang der Uferlinie 
des Rheins und endet an der Lahnmündung. Es grenzt nicht unmittelbar an den Planbereich an., so dass 
das Gebiet nicht direkt betroffen ist. Im Hafengebiet sind weder wertgebende Lebensraumtypen 
(Schlammbänke, Feuchte Hochstaudenflure, Auwälder) noch Gewässer vorhanden, in denen eine oder 
mehrere der wertgebenden Arten vorkommen könnten (Flussneunauge, Lachs, Maifisch, Meerneunauge, 
Gemeine Flussmuschel. Darüber hinaus sieht auch der Bewirtschaftungsplan keine Maßnahmen vor, die 
den Erhalt oder die Entwicklung von Lebensräumen im Plangebiet oder dessen Umgebung beinhalten. 
Beeinträchtigungen von Schutzzielen des FFH-Gebietes sind daher nicht zu erwarten. 
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2.6.1.1.8 Landesbetrieb Mobilität Diez LBM, Diez 

 

• Enthält kein inhaltlich relevantes Abwägungsmaterial. 
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2.6.1.1.9 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz LBM, Koblenz 
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• Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Belange der Deutschen Bahn und anderer 
Eisenbahnen, Seite 102. 
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2.6.1.1.10 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen, Seite 98 
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2.6.1.1.11 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz 
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• Enthält teilweise kein inhaltlich relevantes Abwägungsmaterial. Wird hinsichtlich der Aussage, dass von 
Seiten der Regionalstelle Gewerbeaufsicht keine Einwendungen gegen die Planung bestehen zur Kenntnis 
genommen. Ebenso die Tatsache, dass die Obere Naturschutzbehörde mitteilt, dass geschützte Biotope 
sowie Naturschutzgebiete von der Planung nicht betroffen sind; vgl. dazu Feststellung der Unteren 
Naturschutzbehörde (2.6.1.1.7), wonach ein Fauna-Flora-Habitat-Gebiet angrenzt und dessen 
Auswirkungen zu untersuchen sind). 
Das Referat Bauwesen betont ergänzend und erweiternd zur Stellungnahme des Zweckverbandes 
Welterbe Oberes Mittelrheintal (2.6.2.1.6), dass ein besonderes Erfordernis gesehen wird, die bauliche 
Entwicklung „störungsfrei“ in die unter Schutz stehende Kulturlandschaft einzufügen. Auch dies wird zur 
Kenntnis genommen. 
Weitere Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht, 
Seite 100. 
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2.6.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 

2.6.2.1 Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB 

2.6.2.1.1 Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen BLAW, Ludwigshafen; 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten 
Nutzungen, Seite 98; Thematik eines Verstoßes gegen „höherrangiges Recht“, Seite 103; Thematik des 
Aufstellungsverfahrens, Seite 105. 
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2.6.2.1.2 Busse und Miesen Partnerschaft mbB, Bonn, Rechtsanwälte für RPL Lahnstein GmbH 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT BEGRÜNDUNG | ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 85 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT BEGRÜNDUNG | ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 86 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten 
Nutzungen. 
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2.6.2.1.3 Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten 
Nutzungen, Seite 98; Thematik eines Verstoßes gegen „höherrangiges Recht“, Seite 103; Thematik des 
Aufstellungsverfahrens, Seite 105. 
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2.6.2.1.4 RPL Lahnstein GmbH, Lahnstein 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten 
Nutzungen, Seite 98. 
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2.6.2.1.5 szk, Stapelfeld Zweschper Krumb Partnerschaft mbB, Wiesbaden, Rechtsanwälte für 
Dykerhoff Beton Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten 
Nutzungen, Seite 98. 
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2.6.2.1.6 Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, St. Goarshausen 

 

• Enthält kein inhaltlich relevantes Abwägungsmaterial. Wird hinsichtlich der Aussage, dass um eine 
frühzeitige Einbindung und Abstimmung im weiteren Verfahren gebeten wird, um die Verträglichkeit mit 
dem Welterbe in Einklang zu bringen, zur Kenntnis genommen. 
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2.7 Bewertung, Gewichtung und Würdigung des Abwägungsmaterials 

2.7.1 Thematik der geplanten Nutzungen 

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung basieren in erster Linie auf den grundsätz-
lichen Vorgaben der Landespolitik zur Standortsicherung und Entwicklung der rheinland-
pfälzischen Häfen. Insoweit sind auch nur solche Nutzungen zulässig, die „hafengebunden“ 
und „wasseraffin“ sind, also die nach ihrer Art auf einen Zugang bzw. Verbindung zum Was-
ser des Hafenbecken angewiesen sind und auch überwiegend nutzen.. 

Betriebe, die ohne Zugang bzw. Verbindung zur Rhein-Schifffahrt bestehen und auch in ei-
nem „normalen“ Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO angesiedelt werden können, sind daher 
im Hafen nicht zulässig. Sie würden damit die ohnehin nur begrenzte flächenmäßige Kapa-
zität des Hafens zu Lasten von Betrieben, die wirklich auf den Anschluss an ein Gewässer 
angewiesen sind, in Anspruch nehmen. Soweit solche Betriebe noch im Bestand vorhanden 
sind und rechtmäßig genehmigt wurden, berühren die neuen Festsetzungen dies nicht. Ei-
nen über den Bestandsschutz hinausgehenden Zulässigkeit von neuen Anlagen, beispiels-
weise für Betriebserweiterungen, erlaubt der Bebauungsplan hingegen nicht. 

In zweiter Linie achtet der Bebauungsplan - ungeachtet der hafengebundenen Zielsetzung - 
darauf, dass alle künftigen Nutzungen kein Verkehrsaufkommen generieren, dass die Stadt-
kerne von Nieder- und Oberlahnstein über Gebühr belastet. Die gemeindliche Planungsho-
heit kann nicht dahingehend strapaziert werden, aus landespolitischer Sicht Nutzungen zu-
zulassen, die ein erhöhtes Schwerlastverkehrsaufkommen über nicht-klassifizierte Straßen 
durch die Stadt Lahnstein führen. Insoweit sind eine Reihe von Betrieben definitiv ausge-
schlossen. Betriebe des Logistik- und Transportgewerbes können aber ausnahmsweise zu-
gelassen werden, sobald eine zweite Erschließung des Hafengebietes hergestellt ist und ge-
nutzt wird. 

Von der früher verfolgten Planungsvorstellung des so formulierten „Dreiklang“ von „Arbei-
ten, Freizeit, Wohnen“ wurde zwischenzeitlich Abstand genommen. Die vormals formulierte 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnnutzungen („Sonstige Wohnungen oberhalb des Erd-
geschosses … wenn die Einhaltung des Immissionsgrenzwertes gemäß 16. BImSchV … zur 
Tageszeit nachgewiesen werden kann - nur im Sondergebiet SO-B und SO-C“) wurde, bis auf 
den genehmigten Bestand und die in Gewerbegebieten zulässigen Betriebsleiterwohnungen 
und vergleichbare, getilgt.  

In diesem Zug wurde auch die gerügte Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben reduziert, 
womit nur eine unbedeutende Flächenreserve für kleine Verkaufsstellen am Hafenufer zu-
lässig bleibt. Gerade dem befürchteten „Windhundrennen“ beugt der Bebauungsplan vor, 
in dem sich die Verkaufsfläche in Anhängigkeit der zur Verfügung stehenden Grundstücks-
fläche errechnet; somit kann der zuerst kommende eben nicht im Sinne des „Windhundren-
nens“ die zur Verfügung stehenden Kapazitäten für sich alleine ausschöpfen. 

Geblieben sind eindeutige und damit auch rechtssichere textliche Festsetzungen, die die Be-
ziehung zum Wasser hervorheben. Insbesondere bei den (rein) gewerblichen Nutzungen 
muss darauf bestanden werden, dass eine definitive Verbindung zum Hafen(becken) nach-
gewiesen wird. 
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Es muss sich daher um Betriebe handeln, die nach ihrer Art auf einen Zugang bzw. Verbin-
dung zum Wasser des Hafenbeckens angewiesen sind und diesen mit Blick auf die damit 
verbundenen Güterverkehr (aktive Verladetätigkeit) fördern und auch überwiegend nutzen. 

Die landespolitische Bedeutung des Hafens kann nicht belegt werden, wenn sich in einem 
solchen Gebiet, das aufgrund seiner Lage - unter wenigen vergleichbaren in ganz Rheinland-
Pfalz - als „landesbedeutsam“ betrachtet wird, gewerbliche Nutzungen etablieren, die nicht 
auf den Wasserweg angewiesen sind. 

Die meisten der vorgebrachten Stellungnahmen kritisieren die getroffenen Nutzungsfest-
setzungen, haben sich aber von einer vermeintlich allgemein zulässigen Wohnnutzung und 
den früher verfolgten Planungsüberlegungen des „Dreiklangs“ irritieren lassen und drücken 
die Befürchtung einer Unzulässigkeit ihrer vorhandenen Betriebe aus. Dabei haben sich so-
wohl Eigentümer der Flächen (Land Rheinland-Pfalz) als auch Mieter und Pächter sowie de-
ren Rechtsvertretungen nicht mit dem Entwurf der neuen Festsetzungen auseinanderge-
setzt. Der Bebauungsplan erlaubt nicht das Nebeneinander von unverträglichen Nutzungen. 
Die Aussage, dass Lärm- und Staubemissionen „letztlich unvermeidbar“ sein sollen, mag 
zwar mit Blick auf manche durchaus zulässigen Betriebe richtig sein; es kann aber nicht sein, 
dass dies zu Beeinträchtigungen benachbarter Nutzungen führt! 

Die Stellungnahmen heben polemisch auf eine unterstellte Nutzungsbeschränkungen ab 
(die im gewissen Maße durch die bauplanerischen Vorgaben zumindest für Erweiterungen 
gegeben sein mag) oder sehen eine künftige Unzulässigkeit vermeintlich gesicherter Ent-
wicklungen (BLAW: „Die Standortvoraussetzungen, um ein Container-Terminal zu errichten, 
sind gegeben“). 

Vielmehr scheint es, also ob Eigentümer als auch Nutzer ihre Flächen einer größtmöglichen 
Bandbreite von Betrieben zugänglich machen wollen, die überhaupt keiner „Hafenaffinität“ 
unterliegen oder auf einen Zugang zu Wasser angewiesen sind (BLAW: „Eine Hafen-Supra-
struktur besteht aber eben nicht nur aus der eigentliches wasserseigen Hafen-Infrastruktur, 
sondern eben aus der Anbindung sonstiger gewerblicher Nutzungen …“). 

Der Hafen soll aber im Verständnis der landespolitischen Zielsetzung gerade den Nutzern 
vorbehalten bleiben, die ihn wirklich brauchen - und dies setzt der Bebauungsplan auch als 
solches fest. Der Hafen in Oberlahnstein ist zu klein, um seine Flächen Gewerbetreibenden 
zur Verfügung zu stellen, die sich auch in einem „normalen“ Gewerbegebiet nach der 
Baunutzungsverordnung niederlassen könnten. Der Bebauungsplan stellt keine „Verhinde-
rungsplanung“ dar, wenn er Nutzungen verbietet, die durchaus begründet untersagt wer-
den können, weil sie nicht in das „Konzept“ eines (nur begrenzt zur Verfügung stehenden) 
Hafengeländes passen. 
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Soweit, wie gerade von einem rheinland-pfälzischen Ministerium geschehen, unterstellt 
wird, dass der Bebauungsplan „im Ergebnis darauf abziele, dass künftig eine erhebliche An-
zahl von hafenaffinen Betrieben nicht mehr zulässig sein sollen“, ist dies schlichtweg falsch. 
Gerade der von dort geäußerten Forderung, „dass mit den Festsetzungen keine Einschrän-
kungen oder zusätzlichen Belastungen der bisherigen hafenwirtschaftlichen Nutzbarkeit 
verbunden sind“, trägt der Bebauungsplan eben diesem Anliegen Rechnung. „Einschränkun-
gen oder zusätzliche Belastungen“ für die bestehenden Betriebe generiert der Bebauungs-
plan nicht; die Einhaltung der einschlägigen Immissionsschutzvorschriften war bisher ohne 
Bebauungsplan und wird sich künftig auch mit Bebauungsplan an den allgemein geltenden 
rechtlichen Vorschriften zu messen sein. 

Die Zulässigkeit von Beherbergungsbetrieben (Hotels) bleibt im Entwurf des Bebauungspla-
nes erhalten, da diese in jedem „normalen“ Gewerbegebiet errichtet werden dürfen; sie 
wird allerdings nicht auf die Teilgebiete SO-A und SO-B ausgedehnt sondern sind nur in den 
noch weitgehend unbebauten Gebieten des südlichen Hafenbereiches gestattet. Eine Ver-
träglichkeit mit vorhandenen als auch künftigen Nutzungen wird ohne weiteres möglich 
sein, da Hotelgäste auf öffentlichen Straßen und Wegen anreisen werden und sich gewerb-
liche Nutzungen zwangsläufig auf ihre Eigentums- bzw. Pachtflächen beschränken müssen. 

Soweit der Bebauungsplan „hafenaffine“ Nutzungen ausschließt, weil sie ein übermäßiges 
Verkehrsaufkommen generieren, liegt diese Entscheidung in den Händen der Planungsho-
heit der Gemeinde, die nicht nur die Ausgestaltung des Hafengebietes zu berücksichtigen 
hat, sondern auch alle damit ursächlich zusammenhängenden Belange, wie insbesondere 
den dort hin und zurück fließenden Verkehr. 

Im Einzelnen führen manche der vorgebrachten Stellungnahmen die Konfliktsituation im 
Gebiet vorhandener und teilweise auch genehmigter Wohnnutzung mit den umgebenden 
störenden Betrieben an. Der Bebauungsplan kann diese Problematik weder auf der einen 
noch auf der anderen Seite lösen, d.h., keine Wohnnutzungen entfernen und auch nicht ak-
tiv gegen Störungen und Belästigungen vorgehen. Der Bebauungsplan ist ein „Angebots-
plan“, der die Nutzungen für künftige Vorhaben regelt, die einer üblichen Baugenehmigung 
bedürfen, im Zuge deren Erteilung alle Belange abgeprüft werden. 

Abwägungsvorschlag zur Thematik der geplanten Nutzungen: Die Inhalte der 
vorgebrachten Stellungnahmen werden nicht geteilt und führen zu keiner 
Änderung der Planung. 

2.7.2 Thematik aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht 

In den Stellungnahmen wird auf die Genehmigungspflichten des rheinland-pfälzischen Lan-
deswassergesetzes (LWG) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) hingewiesen. Es beste-
hen von dort aus keine Bedenken, wenn die entsprechenden Vorgaben der einschlägigen 
Gesetze eingehalten werden. Diese kommen zwar auch ohne verbindliche Bauleitplanung 
zur Anwendung; da der Bebauungsplan aber verbindliche Vorgaben für die Nutzungen trifft, 
ist dort die Einhaltung der Verordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes zu 
integrieren. 
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§ 78 WHG, der „Bauliche Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete“ 
regelt, untersagt in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Ausweisung neuer Bau-
gebiete; dies gilt jedoch nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des 
Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen und Werften. 

Diese Regelung kommt hier zur Anwendung. Ungeachtet dessen ist in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen untersagt. 

Die zuständige Behörde kann jedoch abweichend hiervon die Errichtung oder Erweiterung 
einer baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn das Vorhaben die Hochwasserrück-
haltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem 
Rückhalteraum ausgeglichen wird; wenn das Vorhaben den Wasserstand und den Abfluss 
bei Hochwasser nicht nachteilig verändert und hochwasserangepasst ausgeführt wird, 

Im Ausdruck der Stellungnahme der SGD bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungs-
plan, wenn die Vorgaben des § 78 Abs. 5 WHG beachtet werden. 

Die vorgesehenen Nutzungen können daher nicht uneingeschränkt, sondern in Verbindung 
mit diesen Auflagen nur als „ausnahmsweise zulässig“ festgesetzt werden. 

Außerhalb es Überschwemmungsgebietes befindet sich lediglich der höher gelegene südli-
che Teilbereich des Gebietes SO-B. Allerdings wird auch hier gebeten, einen entsprechenden 
Hinweis aufzunehmen, dass eine Überflutung bei Extremhochwasser nicht ausgeschlossen 
werden kann; dem Wunsch wird entsprechend nachgekommen. Zur besseren Differenzie-
rung erhält dieser Bereich die Kennung SO-D; das Sondergebiet SO-B verkleinert sich 
dadurch auf den Bereich nördlich der Frankenstraße. 

Auf die Genehmigungspflichten gemäß § 31 LWG in der Zehn- bzw. Vierzig-Meter-Zone zum 
Gewässerrand wird hingewiesen. 

Die von der SGD benamten Flächen in den Sondergebieten SO-A und SO-C werden als „alt-
lastenverdächtig“ mit auszugsweiser Zitierung der gemachten Ausführungen bezeichnet. 

Das Plangebiet liegt im äußeren Schutzbereich des Mineralwassereinzugsgebietes „Victori-
abrunnen“. Darauf wird hingewiesen. 

Abwägungsvorschlag zur Thematik aus wasser- und abfallwirtschaftlicher 
Sicht: Die Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen werden geteilt und 
führen zu einer Änderung der Planung. 
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2.7.3 Thematik der Belange der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnen 

Die Anmerkungen der Deutschen Bahn AG (hinsichtlich der Standsicherheit und Funktions-
fähigkeit der Bahnanlagen, die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes und die Sichtverhältnisse 
auf Bahnanlagen und Signalanlagen, des Vorhandenseins von Kabeln und Leitungen, Vor-
flutverhältnissen, Lagerung von Baumaterial, Art und Abstand von Bepflanzungen, der Pla-
nung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nähe der Bahn, die Gewährleistung 
von Zugängen zu den Eisenbahnüberführungen und Durchlässen, Einfriedung der Grundstü-
cke, die Gefahren durch die 15 kV-Spannung der Oberleitung in unmittelbarer Nähe und den 
notwendigen Schutzabständen, die Sicherung der Baufelder während der Baumaßnahmen, 
den Sicherheitsabständen zu den 15 kV-Oberleitungsmastfundamenten) sind durch Festset-
zungen der Bauleitplanung nicht regelbar. Sie sind gegebenenfalls im Rahmen der Bau- und 
Ausführungsmaßnahmen zu beachten. 

Nach wie vor überschätzt die Deutsche Bahn AG bei der Beteiligung im Zuge von Bauleit-
planverfahren ihre Zuständigkeit. Insbesondere wird nicht erkannt, dass deren Belange 
nicht als verbindliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB in den Bebauungsplan einflie-
ßen können und schon gar nicht, wenn sie außerhalb dessen Geltungsbereiches zu liegen 
kommen. 

Entsprechende Hinweise werden als solche in den Bebauungsplan aufgenommen. Auch wird 
dort vermerkt, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen Immis-
sionen entstehen und Entschädigungsansprüche oder ein Anspruch auf Schutzmaßnahmen 
gegen die Deutsche Bahn AG nicht geltend gemacht werden können. 

Der Einwand, dass „eventuelle Lagerungen von Baumaterial oder ähnliches auf Bahnge-
lände“ nicht gestattet werden, wurde nicht in den Bebauungsplan aufgenommen, da es sich 
zum einen um eine Selbstverständlichkeit handelt. Zum anderen ist das Bahngelände nicht 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegen, so dass eine Aussage darüber sowohl aus 
diesem Grund als auch der fehlenden Planungshoheit der Gemeinde über das Bahngelände 
selbst nicht möglich ist. 

Auch der Forderung, der Zugang zu den Bahnanlagen müsse jederzeit gewährleistet sein, 
wird im Bebauungsplan nicht nachgekommen. Ein derartig gravierender Eingriff ins das Ei-
gentum vornehmen zu wollen und dabei der DB die Nutzung dieser Grundstücksflächen zu 
gestatten, kommt einer Enteignung gleich. Die hierfür nötigen Voraussetzungen werden 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht geschaffen. Bei Notwendigkeit der An-
lage eines solchen Zuganges (oder: Zugänge) hätte die DB die hierfür benötigten Flächen 
nicht an das Land Rheinland-Pfalz veräußern dürfen. Im Übrigen sei dahingestellt, ob das 
Bahngelände nicht auch auf anderem Weg erreicht werden kann. 

Soweit zivilrechtlich in den Kaufverträgen der Deutschen Bahn Bedingungen enthalten sind 
(die hier seitens der DB nicht bekannt gemacht wurden und auch nicht der Öffentlichkeit 
bekannt sein müssen), aus denen weitergehende Rechte abzuleiten sind, gelten diese selbst-
verständlich auch ungeachtet getroffener bzw. nicht getroffener Bebauungsplan-Festset-
zungen. 
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Eine weitere Stellungnahme zu dieser Thematik wurde mit der Bitte um Beachtung vom 
Landesbetrieb Mobilität vorgelegt. Diese beschränkt sich entsprechend dessen Zuständig-
keit auf die nichtbundeseigene Bahnanlage (Eisenbahninfrastruktur der Firma Lahnpaper 
GmbH) „in unmittelbarer Nähe“, die aufgrund fehlender Nutzung derzeit betrieblich ge-
sperrt sei. Standsicherheit und Funktionsfähigkeit der Bahnanlage müssten aber jederzeit 
gewährleistet sein. Tatsächlich befindet sich diese Anlage östlich der durchgehenden Bahn-
strecke und tangiert den Bebauungsplan Nr. 23 überhaupt nicht. 

Abwägungsvorschlag zur Thematik der Belange der Deutschen Bahn und 
anderer Eisenbahnen: Die Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen 
werden nicht geteilt, finden keine Berücksichtigung in den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes (lediglich tlw. in dessen Hinweisen) und führen daher 
zu keiner Änderung der Planung. 

2.7.4 Thematik eines Verstoßes gegen „höherrangiges Recht“ 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) sowie der Regionale Raumordnungsplan Mit-
telrhein-Westerwald (RROP) sind kein „höherrangiges Recht“. Der RROP enthält Grundsätze 
und Ziele; letztere unterliegen nicht dem Abwägungsspielraum der Gemeinde. 

Der im LEP IV verankerte Grundsatz G 158 (nachdem die Wasserstraßen Rhein, Mosel und 
Saar sowie die Binnenhäfen entsprechen den Erfordernissen des modernen Gütertransports 
in der Binnenschifffahrt weiter ausgebaut werden sollen) wird hier allerdings mit einer nicht 
zutreffenden Begründung zitiert, nach der (vermeintlich) „die Häfen einen wichtigen Stand-
ortvorteil für die Industrie und Wirtschaft in Rheinland-Pfalz darstellen und im Zusammen-
wirken mit den Logistikunternehmen und der verladenden Wirtschaft hohe Bedeutung für 
den Arbeitsmarkt“ hätten. 

Vielmehr hebt die Begründung des G 158 im LEP IV mehr auf den Ausbau der rheinland-
pfälzischen Wasserstraßen ab (die noch nicht durchgeführt wurden) und sieht die genann-
ten Katalysatoren bei Wasserstraßen und Binnenschifffahrt, nicht bei den Häfen bzw. Ha-
fenstandorten. 

Ob die „Weiterentwicklung der Hafenstandorte zu internationalen Verkehrsdrehscheiben 
und die Einbindung in logistische Konzepte entsprechend den Erfordernissen des modernen 
Gütertransports“ gerade hier in Lahnstein „weiter vorangetrieben“ werden muss, wird an-
gesichts der geschehenen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten begründet in Frage ge-
stellt. 
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Begründung des LEP IV zu G 158: 

Mit Blick auf das stetig steigende Güterverkehrsaufkommen gilt es, günstige Rahmenbe-
dingungen für eine umweltschonende Bewältigung des Güterverkehrs zu schaffen, damit 
sich Güterverkehre nicht nachteilig zulasten des besonders umweltfreundlichen Verkehrs-
trägers Binnenschifffahrt sowie der rheinland-pfälzischen Hafenwirtschaft verschieben. 
Die Großschifffahrtsstraßen von Rhein, Mosel und Saar mit Anschluss an den Main und 
den Neckar, die öffentlichen Binnenhäfen sowie Umschlagplätze stellen insoweit für den 
Industrie- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz einen wichtigen Standortvorteil dar. 

Wasserstraßen und Binnenschifffahrt sind nicht nur wichtige Verkehrsträger, sondern 
auch Katalysatoren für die jeweilige regionaltypische Entwicklung und haben im Zusam-
menwirken mit den Logistikunternehmen und der verladenden Wirtschaft hohe Bedeutung 
für den Arbeitsmarkt. 

Der weitere bedarfsgerechte Ausbau der Wasserstraßen – hier insbesondere der Bau von 
zweiten Schleusenkammern an der Mosel – sowie die Weiterentwicklung der Hafenstand-
orte zu internationalen Verkehrsdrehscheiben und die Einbindung in logistische Konzepte 
entsprechend den Erfordernissen des modernen Gütertransports sollen daher weiter vo-
rangetrieben werden. 

Vor dem Hintergrund der prognostizierten Zuwächse beim Güterverkehr kann es aufgrund 
von Kapazitätsengpässen und mangelnden Erweiterungsmöglichkeiten in bestehenden 
Häfen erforderlich werden, an neuen Standorten leistungsfähige und zukunftsorientierte 
Hafeninfrastrukturen zu entwickeln. 

Aufgrund der besonders starken Güterverkehrsströme in Nord-Süd-Richtung werden des-
halb insbesondere im Bereich des Mittel- und Oberrheins (zum Beispiel Neupotz) Perspek-
tiven für alternative Hafenstandorte gesehen. Die Ergänzung des vorhandenen Binnenha-
fensystems (einschließlich der Berücksichtigung von Schiffsanlegestellen) hat in Abstim-
mung mit der Raumordnung zu erfolgen. 

 
Gleichermaßen werden in den Stellungnahmen die grundsätzlichen und teilweise theoreti-
schen Aussagen des RROP für den mit Abstand kleinsten Hafen des Landes Rheinland-Pfalz 
herangezogen. Tatsächlich erkennt der RROP im Grundsatz G 35, dass „insbesondere auch 
Standorte an den Schnittpunkten von übergeordneten Verkehrswegen und in der Nähe von 
Verknüpfungspunkten des Güterverkehrs (Güterverkehrszentren, Frachtzentren, Luftfracht-
zentren, Güterhäfen) und mit leistungsfähiger Telekommunikationsverbindung“ bieten. 

Übergeordnete Verkehrswege gibt es in Lahnstein zumindest nach der Abstufung der vor-
maligen Landesstraße L 335 nicht mehr, seitdem keine klassifizierte Straße mehr durch die 
Stadt führt. Auch der Bahnhof Oberlahnstein ist nunmehr nur noch ein „Haltepunkt“ mit 
zwei durchgehenden Gleisen; der Bahnanschuss zum Hafen wurde bereits vor Jahrzehnten 
aufgegeben, der Güterbahnhof Oberlahnstein vor zwanzig Jahren. Eine Entlastung von 
Schienenstrecke und Straße wird hier nicht zu verzeichnen sein - im Gegenteil: eine solche 
Strategie würde das Netz der ausschließlichen Gemeindestraßen, deren Ausbau und Unter-
haltung der Stadt Lahnstein und damit ihren Bürgern obliegt, für die Befriedigung dieser 
überregionalen Ansprüche belasten. 

Von den genannten Verknüpfungspunkten des Güterverkehrs (Güterverkehrszentren, 
Frachtzentren, Luftfrachtzentren, Güterhäfen) ist der Hafen Oberlahnstein weit entfernt. 
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Auch gegen den Grundsatz G 136 des RROP („Die bestehenden Häfen am Mittelrhein und 
an der Mosel sind für die Frachtschifffahrt zu erhalten und soweit erforderlich auszubauen. 
Die Schleusenkammern sind dem Bedarf anzupassen.“) verstößt der Bebauungsplan Nr. 23 
nicht. Der Erhalt des Hafens Oberlahnstein ist durch seine Festsetzungen nicht in Frage ge-
stellt, vielmehr zielen diese gerade auf die Zulässigkeit von „hafengebundenen“ und „was-
seraffinen“ Betrieben. 

Gerade damit bleiben die beschränkten Flächen im Oberlahnsteiner Hafen nahezu aus-
schließlich diesen Nutzungen vorbehalten und stehen damit keinen Gewerbenutzungen zur 
Verfügung, die nicht auf einen Zugang zum Wasser angewiesen sind. Allein dies zeigt schon, 
wie wichtig es ist, einen Bebauungsplan aufzustellen. Ein Verstoß gegen die Vorgabe des 
RROP, dass die Häfen „soweit erforderlich auszubauen“ sind, wird nicht gesehen. Diese „Er-
forderlichkeit“ wurde nie vorgetragen und ist gemeindlicherseits auch nicht gewollt. 

Die Begründung des Grundsatzes G 135 wird in den Stellungnahmen sinnentstellend wie-
dergegeben. Hier ist im RROP zu lesen, dass multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten der 
bestehenden Häfen geprüft werden sollen (!), soweit die Frachtschifffahrt nicht beeinträch-
tigt wird. Die vermeintlich zitierte Aussage, dass eine multifunktionale Nutzung nur in Be-
tracht käme, wenn die Frachtschifffahrt nicht beeinträchtigt wird, ergibt sich vielleicht 
zwangsläufig, verkehrt aber den Sachverhalt und verschweigt den aktiv zur Handlung Ver-
pflichteten. Insoweit ist auch denkbar - wie hier mit der Planung beabsichtigt - dass eine 
multifunktionale Nutzungsmöglichkeit eines bestehenden Hafens gegeben ist, wenn die 
Frachtschifffahrt weitergeführt wird, aber eben „nicht beeinträchtigt“ wird. 

Abwägungsvorschlag zur Thematik eines Verstoßes gegen „höherrangiges 
Recht“: Die Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen werden nicht geteilt 
und führen zu keiner Änderung der Planung. 

2.7.5 Thematik des Aufstellungsverfahrens 

Es wurden verschiedentlich Zweifel an der formalen Richtigkeit des Aufstellungsverfahrens 
vorgebracht. Zum ersten wurde die Erforderlichkeit, die nach § 1 Abs. 3 BauGB Vorausset-
zung für die Aufstellung eines Bauleitplanes ist, in Frage gestellt. Des Weiteren wurde „hö-
herrangiges Recht“ (das Landesentwicklungsprogramm und der „Regionalplan“) angeführt, 
gegen das der Bebauungsplan verstoße bzw. ihm widerspreche. Auch der „Grundsatz der 
Konfliktbewältigung“ werde nicht erfüllt und das „Gebot der Rücksichtnahme“ verletzt. 
Nicht zuletzt wird der „Grundsatz der Verhältnismäßig“ herangezogen, wonach sich ver-
meintlich Planungen am Bestand zu orientieren haben und neue Nutzungen daran auszu-
richten sind. Außerdem wird eine Nichtvollständigkeit der Planunterlagen sowie eine Unter-
schreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen des Beteiligungsverfahrens unterstellt. 

Die vorgebrachten Inhalte der Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Sie bedür-
fen jedoch keiner Behandlung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB, in der die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. Vielmehr wä-
ren diese vermeintlichen Kritikpunkte Gegenstand einer gerichtlichen Überprüfung eines ab-
geschlossenen Bauleitplans. 
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Die kritisierten Punkte können aber auch an dieser Stelle widerlegt werden. So sind die 
Gründe für die Aufstellung eines Bebauungsplanes gegeben, wenn es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dass diese Erforderlichkeit für die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes für den unbeplanten Bereich des Hafengebietes Oberlahnstein gege-
ben ist, ist offenkundig und bedarf keiner umfassenden Widerlegung. 

Das Aufstellungsverfahren selbst unterliegt den §§ 3 und 4 des Baugesetzbuches, in denen 
im jeweiligen Absatz 1 die Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden geregelt ist. Hier 
geht es zunächst um die „frühzeitige“ Beteiligung, wonach keine Vorgaben an den Umfang 
von Unterlagen gemacht werden, im Gegenteil: es soll die Offenheit der entstehenden Pla-
nung deutlich werden und keine fertiges bzw. abgeschlossen scheinendes Werk vorgelegt 
werden. 

Dieses wird erst im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB verlangt, der sog. „Öffent-
lichen Auslegung“ (seit Juli 2023: „Veröffentlichung“). Diese ist, ebenso wie das Verfahren 
nach § 4 Abs. 1 BauGB, auf mindestens 30 Tage befristet. 

Für die Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB gibt es keine Fristsetzung; diese vormals so be-
zeichnete „Bürgerbeteiligung“ kann auch als öffentliche Veranstaltung auf die Dauer eines 
Abends reduziert werden. Vorliegend war eine zweiwöchentliche Frist gewählt worden; der 
gemachte Vorwurf, diese unterschreite die gesetzlichen Regelungen, rührt offenbar aus Un-
kenntnis oder einer Verwechslung mit dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB. 

Abwägungsvorschlag zur Thematik des Aufstellungsverfahrens: Die Inhalte 
der vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen und 
führen zu keiner Änderung der Planung. 
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4 BERATUNG DER VORLAGE BV 23/4435 
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5 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (VORSCHLAG AUGUST 2023) 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch 

5.1.1 Planzeichnung (zur Gliederung der Teilgebiete) 
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5.1.2 Allgemeine Auflagen und Hinweise zur Beachtung 

• Die Sondergebiete SO-A*, SO-B* und SO-C* (kenntlich gemacht durch den Eintrag ei-
nes * bei der Bezeichnung des Gebietes) liegen im Geltungsbereich der Verordnung zur 
Feststellung des Überschwemmungsgebietes am Rhein vom 1. Januar 1996. 
Die allgemeine als auch die ausnahmsweise Zulässigkeit von Nutzungen ist daher ein-
geschränkt durch die erforderliche Genehmigung der dafür zuständigen Behörde. 
In Verbindung mit § 78 WHG ist eine Ausnahme für Häfen möglich, worauf gründend 
seitens SGD Nord als dafür zuständige Behörde keine Bedenken gegen den Bebauungs-
plan bestehen, wenn die Vorgaben des § 78 Abs. 5 WHG beachtet werden und die Er-
richtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage im Einzelfall zu genehmigen ist, 
wenn das Vorhaben 

• die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Ver-
lust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich aus-
geglichen wird, 

• den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

• den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und hochwasserangepasst 
ausgeführt wird, 

• oder die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen wer-
den können. 

• Eine Überflutung des Sondergebietes SO-D kann nicht ausgeschlossen werden. 

• Im Sondergebiet SO-A* bedürfen Errichtung, Betrieb und wesentliche Veränderung 
von Anlagen im Sinne des § 36 WHG, die weniger als vierzig Meter von der Uferlinie 
der Lahn (Gewässer erster Ordnung) oder weniger als zehn Meter von der Uferlinie des 
Hafenbeckens (Gewässer dritter Ordnung) entfernt sind, der Genehmigung gemäß § 31 
LWG durch die untere Wasserbehörde. 

• Im Sondergebiet SO-C* bedürfen Errichtung, Betrieb und wesentliche Veränderung 
von Anlagen im Sinne des § 36 WHG, die weniger als zehn Meter von der Uferlinie des 
Hafenbeckens (Gewässer dritter Ordnung) entfernt sind, der Genehmigung gemäß § 31 
LWG durch die untere Wasserbehörde. 

• Das gesamte Plangebiet liegt im äußeren Schutzbereich des Mineralwassereinzugsge-
bietes „Victoriabrunnen“. 

• Innerhalb des Teilgebietes SO-A* ist eine Altablagerung kartiert. Es handelt sich um ei-
nen Bereich, der zur Ablagerung von Bauschutt, Erdaushub und Abfällen unbekannter 
Herkunft genutzt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um keine ve-
rifizierten Daten handelt, die durch Untersuchungen belegt sind. Von daher können 
sich zu den Darstellungen zur Schadstoffinventar und Ausdehnung der Altablagerung 
Änderungen ergeben. Bei dem Bereich handelt es sich um eine altlastenverdächtige 
Fläche i.S.d. § 2 Abs. 6 BBodSchG. Er wurde von daher von der SGD Nord als Obere Ab-
fallbehörde auf Grund der Erfassungsbewertung nach § 11 Abs. 2 LBodSchG als altlas-
tenverdächtig eingestuft. 
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• Innerhalb des Teilgebietes SO-C* befindet sich eine Eigenbedarfstankstelle .Das Tank-
stellengelände wurde 1996 im Rahmen einer geplanten Sanierung untersucht. Bei den 
durchgeführten Untersuchungen wurden nicht sanierungsbedürftige MKW-
Konzentrationen im Boden festgestellt. Bei der Sanierungsmaßnahme sollten noch 
weitere Untersuchungen erfolgen. Über die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 
liegen im Bodenschutzkataster keine weiteren Informationen vor. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass eine Nutzung/Bebauung von Altablagerungen gene-
rell problematisch ist. Beeinträchtigungen (beispielsweise Standsicherheitsprobleme, 
aufwendigere Entsorgung von Aushubmassen, Grundwasserverunreinigungen) sind 
nicht aus-geschlossen. Insbesondere im Grenzbereich kann es nicht ausgeschlossen 
werden, dass bei den Arbeiten unerwartete Kontaminationen oder Abfälle angetroffen 
werden. In diesem Fall, ist unverzüglich die SGD Nord, Referat 33 zu benachrichtigen. 
Das schon geborgene kontaminierte Material ist zwischenzulagern, abzudecken und 
die Baustelle ist abzusichern. Eine Erfassung und Dokumentation der kontaminierten 
Bereiche sowie der bereits geborgenen Abfälle hat durch einen im Altlastenbereich er-
fahrenen Gutachter zu erfolgen. 

5.1.3 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
SO (Sonstiges Sondergebiet „Hafengebiet “ nach § 11 Abs. 2 BauNVO) 
mit der Unterteilung in SO-A*, SO-B*, SO-C* und SO-D 

• Zulässig sind nur: 

• Hafengebunde, „wasseraffine“ Gewerbebetriebe, 
die nach ihrer Art auf einen Zugang bzw. Verbindung zum Wasser des Hafenbeckens 
angewiesen sind und diesen mit Blick auf die damit verbundenen Güterverkehr (ak-
tive Verladetätigkeit) fördern und auch überwiegend nutzen, 

• sowie Flächen zur Lagerung dieser Umschlaggüter, 

• hafenspezifische bauliche Anlagen (beispielsweise Kaianlage, Krananlagen), 

die die bestehenden Betriebe nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Immissions-
verhältnisse benachbarter Wohngebiete nicht in unzumutbarem Maße verschlechtern; 
unzulässig sind daher insbesondere Betriebe, die Staube in die Umgebung abgeben, 
welche sich als nicht oder nur schwer zu beseitigende Ablagerungen oder Schmutz-
schichten niederschlagen. 

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

• Hafenbezogene Handwerksbetriebe - nur im Sondergebiet SO-A*, SO-B* und SO-D, 

soweit sie nicht einem der unzulässigen Vorhaben zuzuordnen sind. 

• Anlagen für kulturelle Zwecke - nur im Sondergebiet SO-C* und SO-D; 

• Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke - nur im Sondergebiet SO-C* 
und SO-D; 

• Schank und Speisewirtschaften - nur im Sondergebiet SO-C* und SO-D; 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes - nur im Sondergebiet SO-C* und SO-D; 
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• Gewerbliche Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien, soweit sie, ohne ei-
gene Grundfläche im Sinne der Baunutzungsverordnung, aufgesetzt auf anderweitig 
genutzten baulichen Anlagen realisiert werden - nur im Sondergebiet SO-A*, SO-B* 
und SO-D. 

• Unzulässig sind insbesondere: 5 

• Gewerbebetriebe, die nach Art, Umfang, Bedürfnissen und Eigenschaften dem Lo-
gistik- bzw. dem Transportgewerbe zuzuordnen sind, ohne auf einen Zugang bzw. 
Verbindung zum Wasser des Hafenbeckens angewiesen zu sein,6 beispielsweise … 

• Anlagen für Spedition, Transport und Lagerhaltung, 
insbesondere Speditionsbetriebe für Sammelgut, Transportbetriebe, Kurier-, Ex-
press- und Paketdienste, Lagereigewerbe und Einrichtungen anderer Gewerbe-
betriebe zur Lagerhaltung; 

• Anlagen des Industrie- bzw. Groß- und Einzelhandels-Logistik-Gewerbes, 
insbesondere Lagereibetriebe mit und ohne Warenhandelsfunktion, Ver-
kehrs- und logistikintensive Distributionszentren von Herstellern und Handel in 
eigener Regie oder durch logistische Dienstleister, Verpacker, Kommissionierer; 

• Anlagen des Service-Gewerbes für Nutzfahrzeuge, 
insbesondere Betriebe für Miete, Leasing bzw. Verkauf, Reparatur, Wartung und 
Instandsetzung sowie Reinigung und Pflege der Nutzfahrzeuge, Geräte und Ein-
richtungen; 

• Anlagen des Gewerbes für Behälterdienste, 
insbesondere Betriebe für Reparatur, Wartung und Reinigung von Behältern, bei-
spielsweise Wechselbehälter, Container, Sattelauflieger; 

• Betriebe zur Lagerung und Umschlag von gefährlichen Abfällen und Siedlungsabfäl-
len, auf die das Kreislaufwirtschaftsgesetz (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen) An-
wendung findet, auch wenn sie auf einen Zugang bzw. Verbindung zum Wasser des 
Hafenbeckens angewiesen sind; 

• Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
soweit sie einem der vorgenannten Vorhaben zugeordnet oder Bestandteil einer 
der dort genannten Anlagen sind; 

• Einzelhandelsbetriebe, soweit nicht ausnahmsweise zulässig; 

• Vergnügungsstätten; 

• Bordellbetriebe; 

• Tankstellen. 

• Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB: 7 

                                                      
5 Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. 
6 Siehe dazu auch die „ausnahmsweise Zulässigkeit“ solcher Anlagen i.V.m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB. 
7 In Anwendung des § 31 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 
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• Gewerbebetriebe, die nach Art, Umfang, Bedürfnissen und Eigenschaften dem Lo-
gistik- bzw. dem Transportgewerbe zuzuordnen sind, ohne auf einen Zugang bzw. 
Verbindung zum Wasser des Hafenbeckens angewiesen zu sind - nur im Sonderge-
biet SO-A*, SO-B* und SO-D, sobald eine zweite Erschließung (neben der Franken-
straße) des Hafengebietes hergestellt ist und genutzt wird. 

• Ausnahmsweise können zugelassen werden: 8 

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, soweit sie keinem der vorgenannten 
unzulässigen Vorhaben zuzuordnen sind - nur im Sondergebiet SO-A*, SO-B* und 
SO-D; 

• Sonstige Gewerbebetriebe - nur im Sondergebiet SO-B* und SO-D; 

• Hafenbezogene Handwerksbetriebe - nur im Sondergebiet SO-C*; 

• Anlagen für kirchliche und soziale Zwecke - nur im Sondergebiet SO-D; 

• Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke - nur im Sondergebiet SO-C*; 

• Betriebe des Einzelhandels mit innenstadtrelevanten Sortimenten gemäß Lahnstei-
ner Liste mit einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,4 - aber nicht mehr 
VK = 100 Quadratmeter; die VKZ gibt an, wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche (VK) 
je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind - 
nur im Sondergebiet SO-C* und SO-D; 

• Änderungen und Nutzungsänderungen vorhandener und baurechtliche genehmig-
ter Wohngebäude bzw. Wohnungen (gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO) - nur im Sonder-
gebiet SO-B*; 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind - nur im Sondergebiet SO-B* und 
SO-D. 

5.1.4 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

• Das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 ff. BauNVO 
ist in den einzelnen Baugebieten jeweils festgesetzt über 

• die Grundflächenzahl GRZ (gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO), 

• die Geschossflächenzahl GFZ (gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO), 

• die Zahl der Vollgeschosse Z (gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO). 

• Zulässige Grundfläche ist der errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen 
Anlagen überdeckt werden darf. Bei deren Ermittlung ist die Fläche des Baugrund-
stücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten 
Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist 
die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze 
liegt. 

                                                      
8 In Anwendung des § 31 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 23 - HAFENGEBIET OBERLAHNSTEIN 
ABSCHNITT TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (VORSCHLAG AUGUST 2023) | ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH DER LANDESBAUORDNUNG 

FASSUNG FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 

SEITE 114 VON 116 - ANLAGE DER VORLAGE BV 23/4435 ZUR SITZUNG DES STADTRATES AM 21. SEP 2023 

• Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
* Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
* Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
* baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
mitzurechnen. 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen bis zu vierzig 
Prozent überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 
GRZ = 0,9. Im Einzelfall kann bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf 
die natürlichen Funktionen des Bodens von der Einhaltung der sich vorgenannt erge-
benden Grenzen abgesehen werden; ebenso wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer 
wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung führen 
würde. 

 

Baugebiet 
Grundflächenzahl 

GRZ 
Geschossflächenzahl 

GFZ  

Zahl der 
Vollgeschosse 

Z 

SO-A* 0,8 1,6 höchstens III 

SO-B* 0,8 1,6 höchstens III 

SO-C* 0,6 1,2 höchstens III 

SO-D  0,6 1,4 höchstens IV  

 

5.2 Örtliche Bauvorschriften nach der Landesbauordnung 

5.2.1 Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

• Als Farben für die Gestaltung der Außenwände aller Gebäude und Grundstückseinfrie-
dungen sind nur weiße und aus Weiß durch Abtönen gewonnene, blasse Farbtöne zu-
lässig. Unzulässig sind alle nicht abgetönten und alle glänzenden Farben. Hiervon aus-
genommen sind materialbedingte Farbtöne von zulässigen anderen Fassadenmateria-
lien und –elementen in flächenbezogen untergeordnetem Umfang. 

5.2.2 Äußere Gestaltung von Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

• Einzeln stehende Werbeträger dürfen eine Höhe von maximal zehn Metern nicht über-
schreiten. 

• Werbeanlagen an Gebäuden sind mindestens ein Meter unterhalb der tatsächlichen 
Gebäudehöhe anzubringen. Sie dürfen nicht mehr als zehn Prozent der Fläche der je-
weiligen Fassade einnehmen und sind in ihrer Größe jeweils auf maximal 10 qm be-
grenzt. 
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• Lichtwerbungen mit wechselndem, bewegten oder laufenden Licht sowie Aufschüttun-
gen für Werbeanlagen sind nicht zulässig. 

5.2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

• Zur Bepflanzung der unbebauten Flächen des Baugrundstücks ist jegliche Art von 
standortgerechten Gehölzen und Stauden zulässig mit der Einschränkung, dass 
Nadelgehölze eine Höhe von fünf Meter nicht überschreiten und bezüglich der 
Gesamtzahl an Gehölzen maximal 25 % betragen dürfen. 

• Oberflächenbefestigungen auf den unbebauten Grundstücksflächen sollen mit 
wasserdurchlässigen Materialien ausgeführt werden, wenn nicht die besondere 
Zweckbestimmung der Fläche eine andere Befestigungsart notwendig macht. 
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